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Wahlordnung 

 der Verfassten Studierendenschaft der 

Ernst-Abbe-Hochschule Jena in der 

 Fassung vom 10.01.2018 

 

Die Verfasste Studierendenschaft der Ernst-Abbe-

Hochschule Jena ist gemäß § 72 Absatz 1 Thüringer 

Hochschulgesetz (ThürHG) eine Teilkörperschaft 

des öffentlichen Rechts. Sie wird vom Vorstand des 

Studierendenrates vertreten. 

Der Studierendenrat der Ernst-Abbe-Hochschule 

Jena hat, auf der Grundlage des § 73 Absatz 2 Thü-

ringer Hochschulgesetzes (ThürHG) in der Fassung 

vom 16. April 2014 (GVBl. S. 134 f.) und der Sat-

zung der Ernst-Abbe-Hochschule Jena folgende 

Wahlordnung erlassen. 

Inhaltsverzeichnis 

Abschnitt: Allgemeines 

§ 1 Grundsätzliches 

§ 2 Geltungsbereich 

§ 3 Wahlrecht 

§ 4 Allgemeines zum Wahlvorstand 

§ 5 Wahl des Wahlvorstands, Wahlleitung 

§ 6 Amtszeit des Wahlvorstands, Wahlleitung 

§ 7 Wahlhelfer 

§ 8 Organisation der Wahl der Gremien 

§ 9 Konstituierende Sitzung 

Abschnitt: Wahlverfahren 

§ 10 Terminplan 

§ 11 Wahlausschreibung 

§ 12 Wahlbekanntmachung 

§ 13 Wählerverzeichnis 

§ 14 Rechtsmittel gegen das Wählerverzeichnis 

§ 15 Wahlvorschläge, Kandidatur 

§ 16 Zulassung und Bekanntmachung der  

Wahlvorschläge 

§ 17 Stimmzettel 

§ 18 Wahltermin 

Abschnitt: Wahlhandlung 

§ 19 Allgemeines zur Stimmabgabe 

§ 20 Stimmabgabe an der Wahlurne 

§ 21 Irrtümliche Stimmabgabe 

§ 22 Stimmabgabe durch Briefwahl 

§ 23 Wirksamkeit und Gültigkeit der Stimmabgabe 

§ 24 Zeitpunkt der Beendigung der Wahl 

§ 25 Auszählung 

§ 26 Feststellung des Wahlergebnisses 

§ 27 Bekanntmachung des Wahlergebnisses 

§ 28 Benachrichtigung der gewählten Vertreter 

§ 29 Wahlprüfung 

§ 30 Sitzverteilungen innerhalb des Studierendenrats 

§ 31 Sitzverteilungen innerhalb eines  

Fachschaftsrats 

§ 32 Neuwahlen 

§ 33 Nachwahl 

Abschnitt: Interne Wahlen 

§ 34 Ablauf einer Personenwahl 

§ 35 Wahl von Mitgliedern des Studierendenrats 

§ 36 Wahl des Vorstands, Vorstandsvorsitz des  

Studierendenrats 

§ 37 Wahl eines Fachschaftrats 

§ 38 Wahl Vorsitz eines Fachschaftsrats 

§ 39 Wahl einer Referatsleitung und Referenten 

§ 40 Wahl von Arbeitsgruppenleitung und  

deren Mitglieder oder Mitarbeiter 

§ 41 Wahl der Haushaltsverantwortung und 

seiner Vertretung 

§ 42 Wahl der Kassenverantwortung und seiner 

Vertretung 

Abschnitt: Schlussbestimmungen 

§ 43 Aufbewahrung der Stimmzettel 

§ 44 Fristen 

§ 45 Gleichstellungsbestimmung 

§ 46 In-Kraft-Treten 

 

Abschnitt: Allgemeines 

§ 1 Grundsätzliches 

Die Wahlen des Studierendenrats und der Fach-

schaftsräte finden in der Regel als verbundene Wah-

len statt. 

Die Wahltermine werden in § 18 genauer beschrie-

ben.
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Gemäß § 22 Absatz 6 ThürHG sorgt der Kanzler für 

den Druck der Wahlbekanntmachung und der 

Stimmzettel. 

Jeder Wahlberechtigte darf pro Kandidat nur eine 

Stimme vergeben. 

Die Wahl eines Kandidaten erfolgt allgemein, 

gleich, unmittelbar, frei und geheim. 

Die Wahl wird auf der Grundlage von Wahlvor-

schlägen nach den Grunds ätzen der personalisierten 

Verhältniswahl durchgeführt. 

Bei Listenwahl werden die Sitze nach dem Verfah-

ren von Hare/Niemeyer verteilt. 

Nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl wird ge-

wählt, wenn nur Einzelwahlvorschläge vorliegen o-

der nur ein Listenvorschlag vorliegt. 

Wahlvorschläge und Einzelbewerber, die keine 

Stimme erhalten haben, sind bei der Sitzverteilung 

und der Bestimmung der Ersatzvertreter nicht zu be-

rücksichtigen. 

Bei Stimmengleichheit zur Wahl der Gremien wird 

mittels Losverfahren ermittelt, welcher Kandidat den 

Platz im jeweiligen Gremium erhält. 

Bei Stimmengleichheit einer Wahl innerhalb eines 

Gremiums entscheidet eine Stichwahl über das finale 

Ergebnis. Eine Stichwahl ist ein zweiter oder dritter 

Wahlvorgang, je nachdem wie viele Wahlgänge nö-

tig sind, um zu einer Entscheidung zu kommen. 

Die Wahl ist als Urnenwahl mit der Möglichkeit der 

Briefwahl durchzuführen. 

Fristen dürfen nicht an vorlesungsfreien Tagen ab-

laufen. 

Die ehemaligen Vorstandsmitglieder des Studieren-

denrat aus der vorherigen Amtszeit sind für die kom-

mende Amtszeit des Studierendenrat beratende Mit-

glieder. 

Scheitert die Wahl aufgrund von Verfahrensfehlern 

oder mangels Kandidaten, so ist diese innerhalb von 

sechs Wochen zu wiederholen. 

Die Örtlichkeiten der Veröffentlichung für Bekannt-

machungen sind die entsprechenden Schaukästen 

der jeweiligen Gremien. 

Ehrenamtliche Mitarbeiter/Mitglieder können sein: 

Studierende, 

Personen, die einen Bezug zu der Studierendenschaft 

haben oder hatten. 

Gewählt wird mit den Stimmzetteln gemäß § 17. 

Einsprüche gegen die Wahl, das Wählerverzeichnis 

oder das Wahlergebnis sind an die jeweilige Wahl-

leitung der jeweiligen Gremien zu richten. Die je-

weilige Wahlleitung des Gremiums wendet sich zu-

sammen mit dem Einspruch an die Wahlleitung der 

Hochschule. 

§ 2 Geltungsbereich 

Diese Wahlordnung gilt für die Wahlen: 

des Studierendenrats und dessen Vorstand, 

von Fachschaftsräten und deren jeweiligen Vorsitz, 

sowie Vertretern/Mitarbeitern oder Mitgliedern der 

Referate oder Arbeitsgruppen. 

§ 3 Wahlrecht 

Zur Wahl des Studierendenrats sind alle an der 

Ernst-Abbe-Hochschule Jena immatrikulierten Stu-

dierenden wahlberechtigt. 

Zur Wahl des Vorstands des Studierendenrats sind 

nur stimmberechtigte Mitglieder des Studierenden-

rats wahlberechtigt. 

Zur Wahl des Vorsitz sowie der anderen Ämter in-

nerhalb eines Fachschaftsrats, sowie deren Stellver-

tretung sind nur stimmberechtigte Mitglieder des zu-

gehörigen Fachschaftsrats wahlberechtigt. 

Zur Wahl eines Fachschaftsrats sind alle Studieren-

den wahlberechtigt, die in dem jeweiligen Fachbe-

reich immatrikuliert sind. 

Gasthörer sind nicht wahlberechtigt. 

§ 4 Allgemeines zum Wahlvorstand 

Für die Wahlen gemäß § 2 wird ein Wahlvorstand 

gebildet. 

Der Wahlvorstand setzt sich aus drei Studierenden 

zusammen. 

Mitglieder des Wahlvorstands dürfen nicht für das 

jeweilige Gremium kandidieren, für das sie den 

Wahlvorstand bilden. 

Zur Unterstützung der Wahl kann die Wahlleitung 

gemäß § 7 Wahlhelfer benennen. 

Die Aufgaben des Wahlvorstands zu Gremienwah-

len sind: 

Der Wahlvorstand ist für das jeweilige Wählerver-

zeichnis zuständig. 

Aufstellung des Terminplans sowie die Veröffentli-

chung der Wahlausschreibung, der Wahlbekanntma-

chung an der Hochschule gemäß § 10, § 11 und § 12 

dieser Wahlordnung, 

Bereitstellung der Wahlunterlagen insbesondere der 

Stimmzettel und Briefwahlunterlagen, Entgegen-

nahme, Prüfung auf Vollständigkeit und terminge-
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rechte Einreichung, Zulassung und Bekanntma-

chung der Wahlvorschläge, Führung, Offenlegung 

und Abschluss des Wählerverzeichnisses, 

Entgegennahme und Entscheidung der Widersprü-

che gegen das Wählerverzeichnis gemäß § 13, 

Versendung und Entgegennahme der Briefwahlun-

terlagen, 

der Wahlvorstand trifft Vorkehrungen dafür, dass 

die Wahlberechtigten den Stimmzettel im Wahllokal 

unbeobachtet kennzeichnen können, 

Durchführung der Auszählung der Stimmen unter 

Mitwirkung der Wahlhelfer, 

Feststellung und Bekanntgabe der Wahlergebnisse 

und Sitzverteilung durch Aushang an den in § 1 Ab-

satz 16 geregelten Stellen, 

Die Aufgaben des Wahlvorstands für eine Personen-

wahl sind: 

die Anwesenden über den Verlauf aufklären, 

Überprüfen ob die Wahlurne leer ist und anschlie-

ßend zu verschließen, 

Ausgeben und Einsammeln der Stimmzettel nach 

Anhang A/B, 

Auszählung der Stimmzettel, 

Bekanntgabe des Wahlergebnisses und 

Befragung der Kandidaten ob sie die Wahl anneh-

men. 

§ 5 Wahl des Wahlvorstands, Wahlleitung 

Die Wahl des Wahlvorstands erfolgt ab Januar und 

sollte bis zum Ende der 3. Woche des Sommerse-

mesters beendet sein. Die Frist kann auf Antrag beim 

Studierendenrat um eine Woche verlängert werden. 

Wurde die Frist aus § 5 Absatz 1 bei der Wahl des 

Wahlvorstands des Studierendenrats nicht eingehal-

ten, so übernimmt der Vorstand des Studierendenrats 

den Wahlvorstand. 

Wurde die Frist aus § 5 Absatz 1 bei der Wahl des 

Wahlvorstands eines Fachschaftsrats nicht eingehal-

ten, kann der Vorsitzende des jeweiligen Fach-

schaftsrats eine Fristverlängerung von maximal 2 

Wochen beim Wahlvorstand des Studierendenrats 

beantragen. Wurde nach der Fristverlängerung kein 

Wahlvorstand gewählt, so übernimmt der Vorsitz, 

Kassenverantwortung und Haushaltsverantwortung 

des jeweiligen Fachschaftsrats den Wahlvorstand. 

Kandidaten für den Wahlvorstand des Studierenden-

rats müssen gemäß § 3 Absatz 1 wahlberechtigt sein. 

Kandidaten für den Wahlvorstand des Studierenden-

rats werden vom Studierendenrat nach 

§ 34 mit Zweidrittelmehrheit aller stimmberechtig-

ten Mitglieder des Studierendenrats gewählt. 

Kandidaten für den Wahlvorstand eines Fachschafts-

rats werden vom jeweiligen Fachschaftsrat nach §4 

mit Zweidrittelmehrheit aller stimmberechtigten 

Mitglieder des Fachschaftsrats gewählt. 

Kandidaten für den Wahlvorstand innerhalb einer 

Sitzung werden durch das entsprechende Gremium 

mit Zweidrittelmehrheit aller stimmberechtigten 

Mitglieder des jeweiligen Gremiums per Handzei-

chen gewählt. Die Ergebnisse sind zu protokollieren. 

Der Wahlvorstand bestimmt direkt auf der Sitzung 

eine Wahlleitung, bestehend aus einer Person, aus 

seiner Mitte. 

Auf der ersten Sitzung des Wahlvorstands ist eine 

Wahlleitung, bestehend aus einer Person, mit Zwei-

drittelmehrheit zu wählen. Die zu wählende Person 

muss selbst Mitglied des jeweiligen Wahlvorstands 

sein. Die Ergebnisse sind zu protokollieren. 

§ 6 Amtszeit des Wahlvorstands, Wahlleitung 

Die Amtszeit des Wahlvorstands und der Wahllei-

tung für rein studentische Gremien gilt bis zur nächs-

ten Wahl des jeweiligen Wahlvorstands. 

Die Amtszeit eines Wahlvorstands für eine interne 

Wahl beläuft sich auf die Länge des Tagesordnungs-

punkts oder für den Verlauf einer gesamten Sitzung. 

Die Amtszeit beginnt mit der Annahme der Wahl. 

Die Amtszeit eines Mitglieds des Wahlvorstands o-

der der Wahlleitung endet vorzeitig: 

durch Niederlegung des Mandats, 

bei mehrmaligem unentschuldigten Fehlen und/oder 

nichtaktiver Mitarbeit innerhalb des Wahlvorstands 

obliegt es dem jeweiligen Gremium, dem gewählten 

Mitglied mit Zweidrittelmehrheit aller stimmberech-

tigten Mitglieder des jeweiligen Gremiums das Man-

dat zu entziehen, 

bei schwerwiegender Pflichtverletzung durch Be-

schluss des jeweiligen Gremiums mit Zweidrittel-

mehrheit aller stimmberechtigten Mitglieder des je-

weiligen Gremiums, 

mit der Exmatrikulation oder 

mit dem Tod. 

Endet gemäß § 6 Absatz 4 das Mandat eines Mit-

glieds des Wahlvorstands des Studierendenrats vor-

zeitig, so ist dies dem Vorstand des Studierendenrats 

unverzüglich mitzuteilen. Auf der darauf folgenden 

öffentlichen Sitzung des Studierendenrats ist eine 

Nachwahl dieser Stelle vom Vorstand zu beantragen. 

Für die Nachwahl gilt § 5 entsprechend. 
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Endet gemäß § 6 Absatz 4 das Mandat des Wahlvor-

stands eines Fachschaftsrats vorzeitig, so ist dies 

dem Fachschaftsrat unverzüglich mitzuteilen. Auf 

der darauf folgenden öffentlichen Sitzung des Fach-

schaftsrats ist eine Nachwahl dieser Stelle vom Vor-

sitzenden des jeweiligen Fachschaftsrats zu beantra-

gen. Für die Nachwahl gilt § 5 entsprechend. 

§ 7 Wahlhelfer 

Wahlhelfer müssen angehörige Mitarbeiter oder im-

matrikulierte Studierende der Ernst-Abbe-Hoch-

schule Jena sein. 

Die Ernennung zum Wahlhelfer erfolgt auf einer Sit-

zung des Wahlvorstands durch den Wahlvorstand 

des Studierendenrats. 

Die Ernennung ist schriftlich mit 

Nachname, 

Vorname, 

Status an der Hochschule und 

Zeitraum der Ernennung zu protokollieren. 

Wahlvorstände der Fachschaftsräte können Vor-

schläge für Wahlhelfer beim Wahlvorstand des Stu-

dierendenrats einbringen. 

Bei Wahlen zu Fachschaftsräten, die nicht zusam-

men mit der Wahl zum Studierendenrat stattfinden, 

können Wahlhelfer vom Wahlvorstand des jeweili-

gen Fachschaftsrats auf einer Sitzung des Wahlvor-

stands des jeweiligen Fachschaftsrats ernannt wer-

den. Dies ist nach Absatz 3 zu protokollieren. 

Die Ernennung zum Wahlhelfer ist begrenzt auf die 

Zeit des entsprechenden Wahlvorgangs der jeweili-

gen Gremien. 

Die Aufgaben sind: 

Identifikation des Wählers anhand des Studierenden-

ausweises (Thoska), 

Den identifizierten Wähler im Wählerverzeichnis 

vermerken, 

Die Auszählung der Stimmzettel gemäß § 25. 

Die Wahlhelfer werden vom jeweiligen Wahlvor-

stand datenschutzrechtlich aufgeklärt und über den 

Ablauf des Wahlvorgangs belehrt. 

Sollte ein Wahlhelfer sich für die Wahl zum Studie-

rendenrat oder eines Fachschaftsrats aufgestellt ha-

ben, darf er an der Auszählung für dieses Gremium 

nicht teilnehmen. 

§ 8 Organisation der Wahl der Gremien 

Der Vorstand des Studierendenrats beantragt bis spä-

testens 4 Monate vor der Wahl die Einberufung eines 

neuen Wahlvorstands für die kommende Wahl des 

Studierendenrats. 

Der Vorsitzende eines Fachschaftsrats beantragt bis 

spätestens 4 Monate vor der Wahl die Einberufung 

eines neuen Wahlvorstands für die kommende Wahl 

des jeweiligen Fachschaftsrats. 

Nach der Wahl eines Wahlvorstands gemäß § 5 ist 

dieser für den weiteren Verlauf der Wahl gemäß die-

ser Ordnung zuständig. 

§ 9 Konstituierende Sitzung 

Zur konstituierenden Sitzung des Studierendenrats 

übernimmt die Wahlleitung, mit Unterstützung des 

noch amtierenden Vorstands des Studierendenrats, 

die Vorbereitung und Leitung der Sitzungen. 

Der Ablauf der konstituierenden Sitzung des Studie-

rendenrats ist wie folgt: 

Fristgerechte Einladung aller aktuellen und der neu 

gewählten Mitglieder. 

Die erstellte Tagesordnung wird von den amtieren-

den Mitgliedern des Studierendenrats bestätigt. 

Annahme der Wahl der neuen Mitglieder. Die An-

nahme der Wahl muss durch den Kandidaten entwe-

der schriftlich mit eindeutiger E-Mail, formlosen 

Schriftstück oder mündlich auf einer Sitzung des 

Studierendenrats erfolgen. 

Mit der Annahme der Wahl von mindestens neun 

neuen Mitgliedern innerhalb des Studierendenrats, 

sind nur noch die neuen Mitglieder stimmberechtigt. 

Vorstellung der Vorstandsaufgaben. 

Vorstellung der Ämter Haushalts- und Kassenver-

antwortung. 

Möglichkeit der Wahl der Vorstände gemäß § 36, 

Haushaltsverantwortung und der Vertretung gemäß 

§ 41, Kassenverantwortung und der Vertretung ge-

mäß § 42. 

Falls nicht genügend Kandidaten vorhanden sind, 

muss die Sitzung beendet und eine weitere konstitu-

ierende Sitzung einberufen werden. Bis dahin gleicht 

der Wahlvorstand kommissarisch die satzungsgemä-

ßen Aufgaben des Vorstands mit Unterstützung des 

alten Vorstands aus. 

Die konstituierende Sitzung endet mit den gewählten 

Vorständen sowie Haushalt- und Kassenverantwor-

tung. 

Zur konstituierenden Sitzung des Fachschaftsrats 

übernimmt die Wahlleitung, mit Unterstützung des 

noch amtierenden Vorsitz, der Haushalts- und Kas-

senverantwortung des Fachschaftsrats, die Vorberei-

tung und Leitung der Sitzungen. 
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Der Ablauf der konstituierenden Sitzung eines Fach-

schaftsrats ist wie folgt: 

Fristgerechte Einladung aller aktuellen und der neu-

gewählten Mitglieder. 

Die erstellte Tagesordnung wird von den amtieren-

den Mitgliedern des Fachschaftsrats bestätigt. 

Annahme der Wahl der neuen Mitglieder. Die An-

nahme der Wahl muss durch den Kandidaten entwe-

der schriftlich mit eindeutiger E-Mail, formlosen 

Schriftstück oder mündlich auf einer Sitzung des 

Fachschaftsrats erfolgen. 

Mit der Annahme der Wahl von mindestens drei 

neuen Mitgliedern innerhalb des Fachschaftsrats, 

sind nur noch die neuen Mitglieder stimmberechtigt. 

Vorstellung der Vorstandsaufgaben. 

Vorstellung der Ämter Haushalts- und Kassenver-

antwortung. 

Möglichkeit der Wahl des Vorsitz gemäß § 38, 

Haushaltsverantwortung und seiner Vertreter gemäß 

§ 41, Kassenverantwortung und seiner Vertreter ge-

mäß § 42. 

Falls nicht genügend Kandidaten vorhanden sind, 

muss die Sitzung beendet werden und es wird eine 

weitere konstituierende Sitzung einberufen. 

Die konstituierende Sitzung endet mit gewähltem 

Vorsitz, sowie Haushalts- und Kassenverantwor-

tung. 

Die Anzahl der konstituierenden Sitzungen beträgt 

maximal drei. 

Sollte die maximale Anzahl der konstituierenden Sit-

zungen erreicht sein und die Mindestanzahl der Äm-

ter gemäß § 9 Absatz 5 nicht gewählt worden sein, 

erfolgt die Auflösung des Gremiums. Die Weiterfüh-

rung der Geschäfte erfolgt durch den alten Vorstand 

mit dem aktuellen Wahlvorstand. 

 

Abschnitt: Wahlverfahren 

§ 10 Terminplan 

Die Wahlleitung stellt im Einvernehmen mit dem 

Wahlvorstand einen Terminplan über den zeitlichen 

Ablauf der Wahlvorbereitungen und der Wahlen ge-

mäß Geltungsbereich auf. 

In dem Terminplan ist vorzusehen, dass zwischen 

der Veröffentlichung der Wahlausschreibung und 

dem Ablauf der Frist für die Einreichung von Wahl-

vorschlägen mindestens zehn Vorlesungstage liegen. 

Es ist zu gewährleisten, dass das Wählerverzeichnis 

an mindestens zwei aufeinander folgenden Vorle-

sungswochen offengelegt wird und dass die Wahlun-

terlagen spätestens zwei Wochen vor dem ersten 

Wahltag versendet werden. 

§ 11 Wahlausschreibung 

Die Wahlleitung hat die nach dieser Ordnung durch-

zuführenden Wahlen hochschulöffentlich bekannt zu 

machen. Die Wahlausschreibung gilt als bekannt ge-

macht durch Aushänge nach § 1 Absatz 16. 

Die Wahlausschreibung enthält 

die zu wählenden Gremien und die Zahl der zu ver-

gebenden Sitze, 

die Aufforderung zur Einsichtnahme in das Wähler-

verzeichnis gemäß § 13 Absatz 4 mit dem Hinweis 

auf die Einspruchsmöglichkeit und -frist, sowie Ort 

für die Abgabe von Einsprüchen, 

den Hinweis, dass die Ausübung des Wahlrechts von 

der Eintragung in das Wählerverzeichnis abhängt, 

die Aufforderung, Wahlvorschläge einzureichen, 

den Einreichungszeitraum (von/bis) und -ort und den 

Hinweis, dass nur gewählt werden kann, wer in ei-

nem solchen Wahlvorschlag aufgenommen ist, 

den Ort und den Zeitpunkt, an dem die Wahlvor-

schläge bekannt gegeben werden, 

den gesamten Terminplan der Wahl gemäß § 10, ins-

besondere den Wahltermin, den Ort der Wahl und 

die Zeiten der Stimmabgabe, 

den Hinweis auf die Möglichkeit der Briefwahl und 

den Hinweis auf den Ort der Einsichtmöglichkeit in 

diese Ordnung. 

§ 12 Wahlbekanntmachung 

Die Wahlbekanntmachung hat spätestens vier Wo-

chen vor dem Wahltag öffentlich zu erfolgen und hat 

folgende Punkte zu beinhalten: 

Datum der Wahlausschreibung, 

Datum und Dauer der Auslage des Wählerverzeich-

nisses, inklusive Uhrzeit und Ort, 

Datum und Uhrzeit, bis zu welchem Zeitraum Ein-

spruch gegen das jeweilige Wählerverzeichnis ein-

gelegt werden kann, 

Datum und Uhrzeit der Abgabefrist der Wahlvor-

schläge zum Studierendenrat und den Fachschaftsrä-

ten, 

Datum der Bekanntmachung der Kanditatendaten 

für den Studierendenrat und der Fachschaftsräte, 

Datum, Ort und Fristen über Einreichung von Anträ-

gen auf Briefwahl und Versand der entsprechenden 

Unterlagen an die Antragssteller, 

Daten, Uhrzeiten und Orte der Wahl, 
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Datum, Uhrzeit und Ort der Stimmenauszählung, 

Ort des jeweiligen Wahlbüros und 

Ort für Einreichung der Kandidatur. 

§ 13 Wählerverzeichnis 

Das Wählerverzeichnis hat folgende Informationen 

über die Wähler zu beinhalten: 

Nachname, 

Vorname und 

Geburtsdatum. 

Das Wählerverzeichnis ist nach Fachbereichen ge-

gliedert. 

Das Wählerverzeichnis wird vom Kanzler der Ernst-

Abbe-Hochschule Jena dem Wahlvorstand des Stu-

dierendenrats zum vorher vereinbarten Zeitpunkt 

übergeben.  

Die Einsicht erfolgt nur auf Anfrage und nur im Bei-

sein eines Mitglieds des Wahlvorstandes unter Ein-

haltung des Datenschutzes. 

Das Wählerverzeichnis ist im Büro des Studieren-

denrats zur Überprüfung der Eintragungen auszule-

gen. Dies ist verschlossen aufzubewahren. 

Nach Beendigung der Offenlegungsfrist ist das Wäh-

lerverzeichnis abzuschließen. 

Die Berichtigung des Wählerverzeichnis ist nur in 

folgenden Fällen zulässig: 

Durch die Wahlleitung für die Zeit der Offenlegung 

des Wählerverzeichnisses, 

Bei Verlust des Wahlrechts, 

Bei offensichtlichen Schreib- oder Übertragungsfeh-

lern oder sonstigen kleinen Mängeln und 

Durch den Wahlvorstand wegen Entscheidungen 

über Einsprüche gegen das jeweilige Wählerver-

zeichnis, im Einvernehmen mit der Wahlleitung. 

Betroffene sind von der Streichung im Wählerver-

zeichnis zu benachrichtigen. 

Eine Vervielfältigung des Wählerverzeichnisses ist 

nicht erlaubt. 

§ 14 Rechtsmittel gegen das Wählerverzeichnis 

Jeder Wahlberechtigte kann gegen Nichteintragung 

oder falsche Zuordnung im Wählerverzeichnis 

schriftlich Einspruch erheben. Der Einspruch muss 

während der Offenlegung beim Wahlvorstand einge-

legt werden. 

Einsprüche sind schriftlich zu dokumentieren. 

Auf dem Einspruch ist Datum und Uhrzeit des Ein-

gangs festzuhalten. Der Wahlvorstand entscheidet 

über die Einsprüche gemäß § 1 Absatz 19. Die Ent-

scheidung ist unverzüglich der Wahlleitung und den 

vom Einspruch Betroffenen mitzuteilen. 

§ 15 Wahlvorschläge, Kandidatur 

Für den Studierendenrat kann sich jeder Studierende, 

der an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena immatriku-

liert ist, aufstellen lassen. 

Für einen Fachschaftsrat können sich nur Studie-

rende aufstellen lassen, die diesem Fachbereich zum 

Zeitpunkt der Wahlbekanntmachung angehören. 

Gasthörer sind nicht wählbar. 

Ein Wahlvorschlag hat folgende Informationen des 

Kandidaten zu enthalten: 

Aufzustellendes Gremium, 

Fachbereich in dem der Kandidat eingeschrieben ist, 

Nachname, 

Vorname, 

Geburtsdatum, 

Studiengang, 

Semesteranzahl, 

vollständige Anschrift, 

seine gültige hochschuleigene E-Mail-Adresse, 

optional Grund der Aufstellung 

eine Einverständniserklärung zur Kandidatur, 

Zustimmung zur Veröffentlichung der Daten gemäß 

§ 15 Absatz 5 und Unterschrift des Kandidaten. 

Die öffentlichen Daten eines Kandidaten sind 

Nachname, 

Vorname, 

Studiengang und 

optional kann der Grund der Aufstellung angegeben 

werden. 

Ein Wahlvorschlag zum Studierendenrat benötigt 

mindestens zehn unterstützende wahlberechtigte 

Studierende gemäß § 3 Absatz 1. 

Ein Wahlvorschlag zu einem Fachschaftsrat benötigt 

mindestens fünf unterstützende wahlberechtigte Stu-

dierende gemäß § 3 Absatz 4. 

Zur Unterstützung eines Wahlvorschlags müssen 

folgende Informationen von der unterstützenden 

Person angeben werden: 

Nachnamen, 

Vornamen, 

Geburtsdatum, 

Studiengang und 

Unterschrift 

Der Wahlvorschlag ist dem Wahlvorstand durch das 

vorgefertigte Wahlvorschlags-Dokument zu überge-

ben. 
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Die Wahlvorschläge sind spätestens 14 Tage vor 

Wahltermin bei der Wahlleitung schriftlich einzu-

reichen. 

Auf dem Wahlvorschlag sind Datum und Uhrzeit des 

Eingangs zu vermerken. 

Wahlvorschläge sind verschlossen aufzubewahren 

und schnellstmöglich im Anschluss der durchgeführ-

ten Wahl zu vernichten. 

§ 16 Zulassung und Bekanntmachung der  

Wahlvorschläge 

Der Wahlvorstand prüft unverzüglich die Zulassung 

der Wahlvorschläge und ob Mängel gemäß Absatz 2 

vorliegen. 

Wahlvorschläge werden nicht zugelassen wenn 

diese verspätet eingehen, 

keine Einverständniserklärung der Kandidaten ha-

ben und sonstige Mängel aufweisen. 

Nach Rücksprache mit dem Kandidaten dürfen Män-

gel, wenn möglich, behoben werden. 

Wird ein Wahlvorschlag nicht zugelassen, muss der 

Wahlvorstand den Kandidaten unverzüglich über die 

Nichtzulassung informieren. Der Kandidat ist über 

seine Einspruchsmöglichkeiten zu informieren. Der 

Einspruch muss binnen drei Vorlesungstagen im 

Büro der jeweiligen Wahlleitung eingehen. 

Die Bekanntmachung der vom Kandidaten zur Ver-

fügung gestellten Daten gemäß § 15 Absatz 5 erfolgt 

unverzüglich nach Beendigung der Anmeldefrist. 

§ 17 Stimmzettel 

Die Reihenfolge der Kandidaten auf den Stimmzet-

teln wird mittels Losentscheid durch ein Mitglied 

des Wahlvorstands in einer Sitzung des Wahlvor-

stands bestimmt. 

Für jeden Wahlgang sind besondere Stimmzettel 

herzustellen. 

Die Stimmzettel für eine Wahl des Studierendenrats 

oder eines Fachschaftsrats enthält: 

für welche Wahl, 

welche Mitgliedergruppe und 

welchen Wahlbereich sie gelten. 

Hinter dem Namen jedes Kandidaten ist ein leeres 

Feld zu erstellen indem der Wähler seine Stimme 

durch Ankreuzen abgegeben kann. 

Die Stimmzettel für eine Interne Wahl sind im An-

hang A/B zu finden. 

Die Stimmzettel für eine Wahl des Studierendenrats 

oder eines Fachschaftsrats sind nach Ablauf der Ein-

spruchsfrist in einem versiegelten Kuvert in den 

Räumen des Studierendenrats für die in § 43 angege-

bene Dauer aufzubewahren. 

§ 18 Wahltermin 

Die einzelnen Termine werden von dem entspre-

chenden Wahlvorstand festgelegt. 

Ein Wahltermin erfolgt an mindestens zwei aufei-

nanderfolgenden, nicht vorlesungsfreien Tagen und 

ist nach Möglichkeit zeitlich mit der Wahl zu den 

Selbstverwaltungsorganen der Hochschule zu ver-

binden. 

 

Abschnitt: Wahlhandlung 

§ 19 Allgemeines zur Stimmabgabe 

Eine Vertretung bei der Stimmabgabe ist nicht zuläs-

sig. 

§ 20 Stimmabgabe an der Wahlurne 

Am Wahltag besteht die Möglichkeit einer Stimm-

abgabe an der Wahlurne. Die Einzelheiten werden 

durch die Wahlleitung im Einvernehmen mit dem 

Wahlvorstand festgesetzt. Wahlberechtigten gemäß 

§ 3 werden die erforderlichen Unterlagen zur Wahl 

an der Wahlurne ausgehändigt. Bei der Ausgabe der 

Unterlagen ist festzustellen, ob der Wahlberechtigte 

in das Wählerverzeichnis eingetragen ist. Dies ist 

durch Einsichtnahme in seinen Studierendenausweis 

(Thoska) zu überprüfen und im Wählerverzeichnis 

kenntlich zu machen. 

Vor Beginn des ersten Wahltags überprüft der Wahl-

vorstand, dass sich keine Stimmzettel oder Wahlum-

schläge in der Wahlurne befinden. Anschließend 

verschließt und versiegelt der Wahlvorstand die 

Wahlurne. Dies ist vom Wahlvorstand zu dokumen-

tieren. 

Geht die Wahl über mehrere Tage, so ist die Wahl-

urne am Ende eines Wahltags sicher aufzubewahren. 

Erst nachdem die Wahl beendet ist, darf die Wahl-

urne zur Stimmenauszählung geöffnet werden. 

Solange das Wahllokal zur Stimmabgabe geöffnet 

ist, müssen mindestens drei Mitglieder des Wahlvor-

stands beziehungsweise Wahlhelfer anwesend sein. 

Hat ein Wähler seine entsprechenden Stimmzettel 

bekommen, jedoch einen Fehler bei der Stimmab-

gabe gemacht, sind die weiteren Schritte in § 21 ge-

regelt. 

Nach Ablauf der für die Durchführung der Wahl-

handlung festgesetzten Zeit, dürfen nur noch dieje-

nigen Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben, die 
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sich zu diesem Zeitpunkt bereits im Wahllokal be-

finden. Während der Wahlhandlung ist das Wahllo-

kal allen Wahlberechtigten zugänglich. 

Dem Wähler steht die maximale Anzahl der Stim-

men zur Stimmabgabe zur Verfügung, die der Mit-

gliederzahl des zu wählenden Gremiums entspricht. 

Es müssen jedoch nicht alle möglichen Stimmen ver-

geben werden. 

§ 21 Irrtümliche Stimmabgabe 

Ist einer der Stimmzettel der entsprechenden Wahl 

bereits in die Wahlurne eingeworfen worden, so ist 

es nicht möglich sich auf die irrtümliche Stimmab-

gabe zu berufen. 

Hat ein Wähler einen der Stimmzettel irrtümlich an-

gekreuzt und nicht in die Wahlurne eingeworfen, ist 

eine erneute Stimmabgabe möglich. 

Der Wähler meldet dazu seinen Irrtum beim Wahl-

vorstand oder einem Wahlhelfer. 

Unter den Augen des Wahlvorstands oder Wahlhel-

fers hat der Wähler alle Stimmzettel zu vernichten 

und zu entsorgen. 

Im Anschluss erhält der Wähler neue Stimmzettel. 

Danach gibt der Wähler seine Stimme gemäß den § 

20 ab. 

§ 22 Stimmabgabe durch Briefwahl 

Die Möglichkeit zur Briefwahl besteht nur bei der 

Wahl zum Studierendenrat beziehungsweise zum je-

weiligen Fachschaftsrat. 

Wer von der Briefwahl Gebrauch machen möchte, 

hat bei der Wahlleitung in Textform die Übersen-

dung oder Aushändigung der Wahlunterlagen 

(Stimmzettel, Wahlumschlag, freigemachter Brief-

umschlag) bis spätestens 10 Vorlesungstage vor dem 

Wahltag unter Angabe der Adresse, an die die Wahl-

unterlagen verschickt werden sollen, zu beantragen. 

Die Wahlleitung 

sendet die Unterlagen unmittelbar nach Bekanntgabe 

der zugelassenen Wahlvorschläge zu, beziehungs-

weise händigt sie aus. Die Wahlleitung hat die Zu-

sendung/Aushändigung in das Wählerverzeichnis zu 

vermerken. Wahlberechtigte bei denen die Teil-

nahme an der Briefwahl vermerkt ist, können nur 

durch Briefwahl an der Wahl teilnehmen. 

Die Briefwähler haben die Stimmzettel in den ver-

schlossenen Wahlumschlägen und diese wiederum 

in den verschlossenen Briefwahlumschlägen so 

rechtzeitig an die Wahlleitung zu übersenden/über-

geben, dass diese bis zum Ende der festgelegten 

Stimmabgabezeit am Wahltag eingegangen sind. Die 

Wahlleitung hat auf den Briefwahlumschlägen das 

Eingangsdatum, bei Eingang am letzten Wahltag 

auch die Uhrzeit, zu vermerken. 

Die Wahlleitung hat dafür Sorge zu tragen, dass die 

durch Briefwahl abgegebenen Wahlumschläge mit 

den Stimmzetteln spätestens nach Ablauf der Stimm-

abgabezeit den Briefwahlumschlägen entnommen 

und nach Vermerk der Stimmabgabe in die Wahl-

urne gegeben werden. 

Stellen sich Mängel heraus, die die Stimmabgabe un-

wirksam machen, sind die Wahlunterlagen gesondert 

und verschlossen aufzubewahren. 

§ 23 Wirksamkeit und Gültigkeit der 

Stimmabgabe 

Eine gültige Stimme ist abgegeben, wenn durch An-

kreuzen eines Kandidaten oder einer Wahlliste zwei-

felsfrei ersichtlich ist, dass der Kandidat oder die 

Liste die Stimme des Wählers erhalten soll. 

Stimmzettel sind ungültig, wenn 

sich der Wille des Wahlberechtigten insgesamt nicht 

zweifelsfrei ergibt, 

der Stimmzettel Zusätze oder Vorbehalte enthält o-

der 

mehr Kandidaten als zulässig angekreuzt wurden. 

Ist für einen Wahlberechtigten im Wählerverzeich-

nis bereits eine Wahlbeteiligung vermerkt, so ist eine 

erneute Stimmabgabe nicht mehr möglich mit Aus-

nahme von § 21. 

In Zweifelsfällen entscheidet der Wahlvorstand, ob 

eine Wahl bereits erfolgt ist und ob eine Stimmab-

gabe vorliegt oder ein Stimmzettel ungültig ist. Die 

entsprechenden Unterlagen sind gesondert aufzube-

wahren. 

§ 24 Zeitpunkt der Beendigung der Wahl 

Der Wahlvorstand stellt den Zeitpunkt des Wahlen-

des fest. Danach darf nicht mehr gewählt werden. 

§ 25 Auszählung 

Zum Öffnen der Wahlumschläge und zur zentralen 

Auszählung treten der Wahlvorstand und die ihn un-

terstützenden Wahlhelfer zusammen. Die Auszäh-

lung erfolgt schnellstmöglich nach Ende der Wahl. 

Der Wahlvorstand trifft auf Vorschlag der Wahllei-

tung nähere Regelungen zum Ablauf des Verfahrens 

der Auszählung. Insbesondere hat er die Wahrung 

des Wahlgeheimnisses zu gewährleisten. 
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Während einer Wahl ist eine Zwischenauszählung 

nicht erlaubt. 

Wahlvorstand und Wahlhelfer dürfen nicht an der 

Auszählung für das Gremium, für welches sie kandi-

dieren, teilnehmen. An anderen nicht betroffenen 

Auszählungen dürfen sie teilnehmen. 

§ 26 Feststellung des Wahlergebnisses 

Das Wahlergebnis hat folgendes zu enthalten: 

Die Zahl der Wahlberechtigten, 

Die Zahl der Wähler, 

Die Zahl der gültigen Stimmen, 

Die Zahl der ungültigen Stimmen, 

Die Zahl der Stimmen, die auf die einzelnen Wahl-

vorschläge insgesamt und auf die einzelnen Bewer-

ber entfallen sind, 

Die gewählten Vertreter und die Reihenfolge der Er-

satzvertreter und 

Die Unterschrift der jeweiligen Wahlleitung. 

Finden mehrere Wahlen gleichzeitig statt, so ist das 

Wahlergebnis gemäß Absatz 1 für jedes Gremium 

gesondert festzustellen. 

Hat ein Kandidat keine Stimme erhalten gilt dieser 

als nicht gewählt. 

§ 27 Bekanntmachung des Wahlergebnisses 

Die Bekanntmachung des Wahlergebnisses erfolgt 

durch die jeweilige Wahlleitung, ist zu protokollie-

ren und spätestens ein Tag nach Auszählung der 

Wahl hochschulöffentlich gemäß § 1 Absatz 16 be-

kannt zu machen. 

Die Bekanntmachung des Wahlergebnisses enthält 

den Hinweis auf die Einspruchsfrist von einer Wo-

che. 

Einspruch gegen das Wahlergebnis gemäß § 1 Ab-

satz 19. 

§ 28 Benachrichtigung der gewählten Vertreter 

Der Wahlvorstand hat die gewählten Vertreter mit 

Bekanntmachung der Wahlergebnisse zu benach-

richtigen. Die Benachrichtigung erfolgt an die auf 

dem Wahlvorschlag angegebene E-Mail Adresse 

und nach § 1 Absatz 16 dieser Wahlordnung. 

§ 29 Wahlprüfung 

Eine Wahlprüfung beziehungsweise eine Anfech-

tung des Wahlergebnisses kann durch jeden Wahlbe-

rechtigten gemäß § 3 beantragt werden. Der Antrag 

ist innerhalb von einer Woche nach Bekanntgabe des 

Wahlergebnisses schriftlich an den Wahlvorstand zu 

richten. 

Kann durch die Entscheidung des Wahlvorstandes 

dem Antrag nicht entsprochen werden, ist dieser der 

Wahlleitung der Ernst-Abbe-Hochschule Jena zur 

endgültigen Entscheidung vorzulegen. Die Wahllei-

tung entscheidet innerhalb von vier Wochen. 

§ 30 Sitzverteilungen innerhalb des  

Studierendenrats 

Die Sitzverteilung im Studierendenrat erfolgt in ma-

ximal drei Runden. 

Der Ablauf der Sitzverteilungen ist: 

In der ersten Runde bekommt jeder Kandidat mit der 

höchsten Stimmanzahl eines Studiengangs den Sitz 

zugewiesen bis die maximale Anzahl der zu verge-

benden Sitze erreicht ist. 

In der zweiten Runde bekommt jeder Kandidat der 

mit der nächsthöchsten Stimmanzahl innerhalb eines 

Studiengangs den Sitz zugewiesen, bis die maximale 

Anzahl der zu vergebenden Sitze erreicht ist. 

In der dritten Runde werden die verbleibenden Sitze 

unabhängig von der Zugehörigkeit des Studiengangs 

der Kandidaten unter den verbleibenden Kandidaten 

anhand der Anzahl der Stimmen absteigend verge-

ben, bis die maximale Anzahl der zu vergebenden 

Sitze erreicht ist. 

Sind mehr Kandidaten aufgestellt als Sitze zu verge-

ben sind, wird eine Nachrückliste nach der Mehrheit 

der abgegebenen Stimmen, unabhängig von der Zu-

gehörigkeit des Studiengangs eines Kandidaten, er-

stellt. Mit dem Ausscheiden von Mitgliedern im Stu-

dierendenrat rückt ein Kandidat entsprechend der 

Liste nach. 

§ 31 Sitzverteilungen innerhalb eines 

Fachschaftsrats 

Die Sitzverteilung innerhalb eines Fachschaftsrats 

mit einem Studiengang wird absteigend (höchster 

zuerst) verteilt und endet mit der Vergabe der maxi-

mal zu vergebenden Sitze. 

Die Sitzverteilung bei einem fachbereichsübergrei-

fenden Fachschaftsrat erfolgt in maximal drei Run-

den. Der Ablauf wird in Absatz 3 geregelt. 

Die Sitzverteilung innerhalb eines Fachschaftsrats 

mit mehreren Studiengängen ist: 

In der ersten Runde bekommt jeder Kandidat mit der 

höchsten Stimmanzahl eines Studiengangs den Sitz 

zugewiesen bis die maximale Anzahl der zu verge-

benden Sitze erreicht ist. 
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Die Kandidaten aus den Studiengängen mit der 

höchsten Stimmzahl erhalten den Sitz im Fach-

schaftsrat. 

In der zweiten Runde bekommt jeder Kandidat mit 

der nächsthöchsten Stimmanzahl innerhalb eines 

Studiengangs den Sitz zugewiesen, bis die maximale 

Anzahl der zu vergebenden Sitze erreicht ist. 

In der dritten Runde werden die verbleibenden Sitze 

unabhängig von der Zugehörigkeit des Studiengangs 

der Kandidaten unter den verbleibenden Kandidaten 

anhand der Anzahl der Stimmen absteigend verge-

ben, bis die maximale Anzahl der zu vergebenden 

Sitze erreicht ist. 

Sind mehr Kandidaten aufgestellt als Sitze zu verge-

ben sind, wird eine Nachrückliste nach der Mehrheit 

der abgegebenen Stimmen, unabhängig von der Zu-

gehörigkeit des Studiengangs eines Kandidaten, er-

stellt. Mit dem Ausscheiden von Mitgliedern im je-

weiligen Fachschaftsrat rückt ein Kandidat entspre-

chend der Liste nach. 

§ 32 Neuwahlen 

Eine Neuwahl findet statt, wenn sich die Notwendig-

keit aus dem Rücktritt oder der Abwahl des Studie-

rendenrats oder eines Fachschaftsrats ergibt. 

Eine Neuwahl hat schnellstmöglich stattzufinden. 

Die Wahlleitung hat die Neuwahlen spätestens am 

30. Tag vor dem ersten Wahltag nach § 1 Absatz 16 

bekannt zu machen. 

§ 33 Nachwahl 

Eine Nachwahl kann stattfinden wenn im Gremium 

freie Plätze zur Verfügung stehen. 

Eine Nachwahl findet statt, wenn der Studierenden-

rat oder ein Fachschaftsrat diese mit Zweidrittel-

mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mit-

glieder beschließt. 

Die unbesetzten Plätze werden für den Rest der lau-

fenden Legislatur besetzt. 

Eine Nachwahl kann nur bis 4 Monate vor der ei-

gentlichen Wahl stattfinden. 

Eine Nachwahl muss bis zum 8. Monat der regulären 

Amtszeit durchgeführt sein. 

Nach einer Nachwahl ist keine konstituierende Sit-

zung nötig, die nachgewählten Kandidaten müssen 

lediglich ihre Wahl annehmen. 

Die Sitzverteilung der unbesetzten Plätze innerhalb 

eines Gremiums nach einer Nachwahl ist: 

In der ersten Runde bekommt jeder Kandidat mit der 

höchsten Stimmanzahl eines Studiengangs den Sitz 

zugewiesen bis die maximale Anzahl der zu verge-

benden Sitze erreicht ist. 

In der zweiten Runde bekommt jeder Kandidat der 

mit der nächsthöchsten Stimmanzahl innerhalb eines 

Studiengangs den Sitz zugewiesen, bis die maximale 

Anzahl der zu vergebenden Sitze erreicht ist. 

In der dritten Runde werden die verbleibenden Sitze 

unabhängig von der Zugehörigkeit des Studiengangs 

der Kandidaten unter den verbleibenden Kandidaten 

anhand der Anzahl der Stimmen absteigend verge-

ben, bis die maximale Sitzanzahl erreicht ist. 

 

Abschnitt: Interne Wahlen 

§ 34 Ablauf einer Personenwahl 

Für eine Personenwahl ist ein Wahlvorstand zu bil-

den. 

Nach Aufforderung durch die Sitzungsleitung an die 

anwesenden stimmberechtigten Mitglieder werden 

Kandidaten genannt. 

Die genannten und anwesenden Kandidaten werden 

durch die Sitzungsleitung gefragt, ob sie sich für die 

Wahl aufstellen lassen. Ist ein genannter Kandidat 

nicht anwesend, hat jedoch seine Aufstellung erken-

nen lassen, kann er in Abwesenheit gewählt werden. 

Hat sich mindestens ein Kandidat zur Wahl aufstel-

len lassen, kann auf Nachfrage der Sitzungsleitung 

an das Gremium eine Fragerunde an die Kandidie-

renden gestellt werden. Im Anschluss wird das Gre-

mium gefragt, ob eine Personaldebatte erwünscht ist. 

Eine Personaldebatte findet statt wenn mindestens 

ein anwesendes stimmberechtigtes Mitglied des je-

weiligen Gremiums dies verlangt. Eine Personalde-

batte ist in der Geschäftsordnung geregelt. 

Der amtierende Wahlvorstand des jeweiligen Wahl-

vorgangs hat nach Beendigung von Absatz 4 den an-

wesenden stimmberechtigten Mitgliedern den Ab-

lauf des Wahlvorgangs zu erklären. Im Anschluss 

sind die Namen beziehungsweise eindeutige Kürzel 

der jeweiligen Namen mit geeigneten Präsentations-

mitteln zu zeigen. Danach ist den Anwesenden eine 

leere Wahlurne zu zeigen. Diese wird im Anschluss 

vom Wahlvorstand verschlossen. 

Jedes anwesende stimmberechtigte Mitglied erhält 

einen Stimmzettel nach Anhang A/B. Die Wahl er-

folgt nach den allgemeinen Grundsätzen der freien, 

gleichen und geheimen Wahlen. Der Wählerwille 

muss hierbei erkenntlich sein. Bei Nichteindeutig-

keit des Wählerwillens gilt dies als ungültig. 
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Anschließend sind alle Stimmzettel durch den amtie-

renden Wahlvorstand in einer Wahlurne einzusam-

meln. Im Anschluss erfolgt eine öffentliche Auszäh-

lung durch den amtierenden Wahlvorstand. Das Er-

gebnis ist den Anwesenden mitzuteilen. Im An-

schluss sind die Kandidaten zu befragen, ob sie die 

Wahl annehmen. 

Mehrere Personen als Block zu wählen (Blockwahl) 

ist nicht erlaubt. 

§ 35 Wahl von Mitgliedern des Studierendenrats 

Auf der konstituierenden Sitzung des Studierenden-

rats gemäß § 9 werden die schon gewählten Kandi-

daten gefragt, ob sie die Wahl annehmen. Erst nach 

der Annahme der Wahl sind diese stimmberechtigtes 

Mitglied des Studierendenrats. 

Die Befragung und das jeweilige Ergebnis ist in dem 

Protokoll der konstituierenden Sitzung zu dokumen-

tieren. 

Die Anzahl der Mitglieder regelt die Satzung der 

Studierendenschaft. 

§ 36 Wahl des Vorstands, Vorstandsvorsitz des 

Studierendenrats 

Die Wahl des Vorstands und Vorstandsvorsitz findet 

auf der konstituierenden Sitzung des Studierenden-

rats gemäß § 9 statt. 

Der Wahlvorgang findet gemäß § 34 statt, wobei hier 

die stimmberechtigten Mitglieder, alle stimmberech-

tigten Mitglieder des Studierendenrats sind. 

Die Reihenfolge der Wahlen ist: 

Wahl des Vorstands 

Wahl des Vorstandsvorsitz 

Wenn mindestens Zweidrittel aller stimmberechtig-

ten Mitglieder des Studierendenrats für einen Kandi-

daten gestimmt haben, gilt dieser als gewählt. Diese 

Person ist danach zu befragen, ob sie die Wahl an-

nimmt. Bei Annahme ist der Kandidat mit sofortiger 

Wirkung Mitglied des Vorstands, bei Nichtannahme 

gilt Absatz 5. 

Der Wahlvorgang zur Wahl des Vorstands des Stu-

dierendenrats darf auf der Konstituierenden Sitzung 

maximal ein Mal wiederholt werden. Bis dahin 

gleicht der Wahlvorstand kommissarisch die sat-

zungsgemäßen Aufgaben des Vorstands mit Unter-

stützung des alten Vorstands aus. 

Die Anzahl der Vorstandsmitglieder regelt die Sat-

zung des Studierendenrats. 

§ 37 Wahl eines Fachschaftrats 

Der Wahlvorstand des Studierendenrats legt in Zu-

sammenarbeit mit den jeweiligen Wahlvorstand des 

Fachschaftrats den Zeitplan der Wahl fest. 

Der Entwurf für den Wahlvorschlag ist vom Studie-

rendenrat zu beziehen. Dieser Entwurf kann auf 

Wunsch angepasst werden. 

Die Ausführung obliegt dem Wahlvorstand des 

Fachschaftrats unter Einhaltung dieser Wahlord-

nung. 

Die Anzahl der Mitglieder eines Fachschaftrats re-

gelt die Satzung der Studierendenschaft. 

§ 38 Wahl Vorsitz eines Fachschaftsrats 

Die Wahl des Vorsitz findet auf der konstituierenden 

Sitzung des jeweiligen Fachschaftsrats statt. 

Der Wahlvorgang findet gemäß § 34 statt, wobei hier 

die stimmberechtigten Mitglieder alle stimmberech-

tigten Mitglieder des Fachschaftsrats sind. 

Wenn mindestens Zweidrittel aller stimmberechtig-

ten Mitglieder des Fachschaftsrats für einen Kandi-

daten gestimmt haben, gilt dieser als gewählt. Diese 

Person ist danach zu befragen, ob sie die Wahl an-

nimmt. 

Der Wahlvorgang für den Vorsitz eines Fachschafts-

rats darf auf der konstituierenden Sitzung maximal 

ein Mal wiederholt werden. Bis dahin gleicht der 

Wahlvorstand kommissarisch die satzungsgemäßen 

Aufgaben des Vorsitzes mit der alten Kassen-, Haus-

haltverantwortung und dem alten Vorsitz aus. 

§ 39 Wahl einer Referatsleitung und Referenten 

Die Wahl der jeweiligen Referatsleitung und weite-

ren Referenten kann auf der konstituierenden Sit-

zung stattfinden. Diese kann jedoch auch auf die da-

rauf folgenden Sitzungen verschoben werden. 

Der Wahlvorgang findet gemäß § 34 statt, wobei hier 

die stimmberechtigten Mitglieder alle stimmberech-

tigten Mitglieder des Studierendenrats sind. 

Referatsleitung und Referenten müssen gemäß § 20 

Satzung der Studierendenschaft nicht dem Studie-

rendenrat angehören, jedoch immatrikulierte Studie-

rende der Ernst-Abbe-Hochschule Jena sein. 

Haben sich im Vorfeld nicht anwesende Kandidaten 

auf die Referatsleitung oder zur Mitarbeit im Referat 

(Referenten) beworben und eine Stellungnahme ab-

gegeben, kann auf die Befragung zur Aufstellung 

verzichtet werden. Ausnahme hiervon ist, dass eine 

Personaldebatte erwünscht ist. In diesem Fall ist der 
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jeweilige Kandidat unverzüglich zur nächsten Sit-

zung einzuladen und anzuhören. Ist der jeweilige 

Kandidat verhindert, muss eine schriftliche Stellung-

nahme abgegeben werden. Im Fall keiner schriftli-

chen Stellungnahme, kann das Amt durch andere 

Kandidaten besetzt werden. 

Wenn mindestens Zweidrittel aller stimmberechtig-

ten Mitglieder des Studierendenrats für einen Kandi-

daten gestimmt haben, gilt dieser als gewählt. Diese 

Person ist danach zu befragen, ob Sie die Wahl an-

nimmt. Bei Annahme ist der Kandidat mit sofortiger 

Wirkung Referatsleitung oder Referent des jeweili-

gen Referats. Bei Nichtannahme ist der jeweilige 

Kandidat für diesen Wahlvorgang gesperrt. Im An-

schluss entscheidet die Sitzungsleitung über einen 

weiteren Wahlgang in dieser Sitzung oder verschiebt 

diesen auf eine der nächsten Sitzungen. 

§ 40 Wahl von Arbeitsgruppenleitung und deren

Mitglieder oder Mitarbeiter 

Der Wahlvorgang findet gemäß § 34 statt. 

Mitglieder oder Mitarbeiter einer Arbeitsgruppe 

müssen nicht dem Studierendenrat angehören. Mit-

arbeiter müssen keine immatrikulierten Studieren-

den der Ernst-Abbe-Hochschule Jena sein. 

Die Mitglieder oder Mitarbeiter müssen nicht auf der 

konstituierenden Sitzung bestätigt werden. Arbeits-

gruppen arbeiten unabhängig von der jeweiligen 

Amtsperiode. Zum Nachweis dient das Protokoll der 

Wahl. 

Die Amtszeit von der Arbeitsgruppenleitung und 

dessen Mitgliedern oder Mitarbeitern endet mit: 

schriftlichem Antrag auf Austritt, 

bei nichtaktiver Mitarbeit innerhalb der Arbeits-

gruppe obliegt es dem Gremium dem gewählten Mit-

glied mit Zweidrittelmehrheit aller stimmberechtig-

ten Mitglieder des jeweiligen Gremiums die Mit-

gliedschaft zu entziehen, 

bei schwerwiegender Pflichtverletzung durch Be-

schluss des jeweiligen Gremiums mit Zweidrittel-

mehrheit aller stimmberechtigten Mitglieder, 

mit dem Tod. 

§ 41 Wahl der Haushaltsverantwortung und sei-

ner Vertretung 

Die Wahl zur Haushaltsverantwortung und seiner 

Vertretung wird in der Finanzordnung § 11 geregelt. 

§ 42 Wahl der Kassenverantwortung und seiner

Vertretung 

Die Wahl zum Kassenverantwortung und seiner Ver-

tretung wird in der Finanzordnung § 6 geregelt. 

Abschnitt: Schlussbestimmungen 

§ 43 Aufbewahrung der Stimmzettel

Die Stimmzettel sind bis zum Ablauf der Amtszeit 

der gewählten Mitglieder der jeweiligen Gremien in 

einem versiegelten Kuvert aufzubewahren und an-

schließend zu vernichten. 

§ 44 Fristen

Die in dieser Wahlordnung genannte Fristen, für die 

nicht ausdrücklich eine Uhrzeit bestimmt ist, laufen 

jeweils um 23:59:59 Uhr des festgelegten Tages ab. 

§ 45 Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Wahl-

ordnung gelten jeweils in männlicher und weiblicher 

Form. 

§ 46 In-Kraft-Treten

Diese Wahlordnung sowie spätere Änderungen an 

dieser Wahlordnung werden vom Studierendenrat 

der Ernst-Abbe-Hochschule Jena durch Zweidrittel-

mehrheit verabschiedet und treten nach der Geneh-

migung durch den Präsidenten der Ernst-Abbe-

Hochschule Jena am ersten Tage des auf die Be-

kanntmachung im Verkündungsblatt der Ernst-

Abbe-Hochschule Jena folgenden Monats in Kraft. 

Jena, 05.02.2018

K. Worch 

Vorstandsvorsitzende des Studierendenrats 

der Ernst-Abbe-Hochschule Jena 

Jena, 08.02.2018

Prof. Dr. S. Teichert 

Rektor der Ernst-Abbe-Hochschule Jena 
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Zweite Änderungsordnung

zur Studienordnung für 

den Bachelorstudiengang 

„Biotechnologie“ 

an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena 

Gemäß § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 34 Abs. 3 des 

Thüringer Hochschulgesetzes in der Fassung vom 

13.09.2016 (GVBl. S. 437) erlässt die Ernst-Abbe-

Hochschule Jena folgende 2. Änderungsordnung zur 

Studienordnung für den Bachelorstudiengang „Bio-

technologie“ vom 19.07.2012. Der Rat des Fachbe-

reiches Medizintechnik und Biotechnologie hat 

diese 2. Änderungsordnung am 19.10.2017 be-

schlossen. Der Rektor der Ernst-Abbe-Hochschule 

Jena hat diese 2. Änderungsordnung am 20.12.2017 

genehmigt. 

1. Grundlage dieser 2. Änderungsordnung sind die

Studienordnung für den Bachelorstudiengang „Bio-

technologie“ vom 19.07.2012 (Verkündungsblatt 

der Ernst-Abbe-Hochschule Jena, Heft Nr. 32, Sep-

tember 2012) sowie die 1. Änderungsordnung zur 

Studienordnung für den Bachelorstudiengang „Bio-

technologie“ an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena 

vom 14.08.2014 (Verkündungsblatt der Ernst-Abbe-

Hochschule Jena, Heft Nr. 42, September 2014). 

2. § 1 Abs. 2 wird durch folgenden Satz 5 ergänzt: 

„Anlage 2 (d) gilt für Studierende, die ab dem Win-

tersemester 2018/2019 immatrikuliert sind.“ 

3. Anlage 2 zu § 12 wird durch den anliegend aufge-

führten Studienplan Bachelor Biotechnologie – ent-

spricht Anlage 2 (d) – ergänzt. 

4. Diese 2. Änderungsordnung tritt am Tag nach ih-

rer Bekanntmachung im Verkündungsblatt der 

Ernst-Abbe-Hochschule Jena in Kraft. 

Jena, den 12.12.2017 

Prof. Dr. Michael Pfaff 

Der Dekan des Fachbereiches Medizintechnik und 

Biotechnologie 

Genehmigung 

Jena, den 20.12.2017 

Prof. Dr. Steffen Teichert 

Der Rektor der Ernst-Abbe-Hochschule Jena 
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Anlage 2 (d) zur Studienordnung Bachelor Biotechnologie 

Studienplan Bachelor Biotechnologie 
Semester 1 2 3 4 5 6 ECTS 

Nr. Modulname Veranstaltungsart V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P Credits 

GW.1.211 Mathematik 1 4 2 0 6 
GW.1.315 Physik 1 2 2 1 6 
MT.1.248 Chemie 1 3 1 0 6 
MT.1.251 Biologie 3 1 0 6 
GW.1.126 Technisches Englisch 1 0 3 0 3 
GW.1.415 Informatik für Biotechnologen 2 0 1 1 2 0 6 
GW.1.212 Mathematik 2 4 2 0 6 
GW.1.316 Physik 2 2 2 1 6 
MT.1.209 Chemie 2 2 1 2 6 
MT.1.252 Mikrobiologie 2 1 2 6 
GW.1.127 Technisches Englisch 2 0 3 0 3 
GW.1.421 Biostatistik 2 2 1 6 
ST.1.337 Biomaterialien/Werkstoffe 3 1 0 6 
MT.1.212 Grundlagen der Elektronik 2 1 2 6 
MT.1.262 Prozessanalytik 3 0 1 6 
MT.1.239 Technische Mikrobiologie/Bioprodukte 2 1 0 3 
MT.1.238 Baugruppen biotechnologischer Anlagen 2 1 0 3 
MT.1.254 Biodatenanalyse und Modellierung 2 0 2 6 
MT.1.242 Grundlagen der Gentechnik 2 2 1 6 
MT.1.255 Biochemie 2 2 2 6 
MT.1.241 Bioverfahrenstechnik/Fermentationstechnik 2 1 2 6 
MT.1.256 GMP (Good Manufacturing Practice) 2 0 0 3 
MT.1.253 Soft Skills 0 1 1 3 
MT.1.257 Bioinformatik 2 0 2 6 
MT.1.258 Grundlagen der Zellkulturtechnik 2 1 1 6 
MT.1.215 Bioprozess-MSR-Technik 2 1 2 6 
MT.1.304 Bioverfahrenstechnik/Aufarbeitungstechnik 2 1 2 6 

Wahlpflichtmodule (nach jeweils aktuellem Katalog) 6 
MT.1.261 Praxismodul 18 
MT.1.270 Bachelorarbeit 12 

180 
V – Vorlesung, Ü – Übung, P – Praktikum (in SWS – Semesterwochenstunden) 
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Zweite Änderungsordnung

zur Prüfungsordnung für 

den Bachelorstudiengang 

„Biotechnologie“ 

an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena 

Gemäß § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 34 Abs. 3 des 

Thüringer Hochschulgesetzes in der Fassung vom 

13.09.2016 (GVBl. S. 437) erlässt die Ernst-Abbe-

Hochschule Jena folgende 2. Änderungsordnung zur 

Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang „Bi-

otechnologie“ vom 19.07.2012. Der Rat des Fachbe-

reiches Medizintechnik und Biotechnologie hat 

diese 2. Änderungsordnung am 19.10.2017 be-

schlossen. Der Rektor der Ernst-Abbe-Hochschule 

Jena hat diese 2. Änderungsordnung am 20.12.2017 

genehmigt. 

1. Grundlage dieser 2. Änderungsordnung sind die

Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang „Bi-

otechnologie“ vom 19.07.2012 (Verkündungsblatt 

der Ernst-Abbe-Hochschule Jena, Heft Nr. 32, Sep-

tember 2012) sowie die 1. Änderungsordnung zur 

Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang „Bi-

otechnologie“ an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena 

vom 14.08.2014 (Verkündungsblatt der Ernst-Abbe-

Hochschule Jena, Heft Nr. 42, September 2014). 

2. § 1 Abs. 2 wird durch folgenden Satz 5 ergänzt: 

„Anlage VI d gilt für Studierende, die ab dem Win-

tersemester 2018/2019 immatrikuliert sind.“ 

3. Anlage VI wird durch den anliegend aufgeführten

Prüfungsplan Bachelor Biotechnologie – entspricht 

Anlage VI d – ergänzt. 

4. Diese 2. Änderungsordnung tritt am Tag nach ih-

rer Bekanntmachung im Verkündungsblatt der 

Ernst-Abbe-Hochschule Jena in Kraft. 

Jena, den 12.12.2017 

Prof. Dr. Michael Pfaff 

Der Dekan des Fachbereiches 

Medizintechnik und Biotechnologie 

Genehmigung 

Jena, den 20.12.2017 

Prof. Dr. Steffen Teichert 

Der Rektor der Ernst-Abbe-Hochschule Jena 
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Anlage VI d zur Prüfungsordnung Bachelor Biotechnologie 

Prüfungsplan Bachelor Biotechnologie 

1. Studiensemester
 Nummer Modul (Modulprüfung) Credits Leistung Wich-

tung 
Voraussetzungen 
für die Erteilung 
der Modulnote PM WPM 

GW.1.211 Mathematik 1 6 SP 90′ 100% 

GW.1.315 Physik 1 6 SP 90′ 100% Laborschein 

MT.1.248 Chemie 1 6 SP 90′ 100% 

MT.1.251 Biologie 6 SP 90′ 100% 

GW.1.126 Technisches Englisch 1 3 AP: ST 100% 

2. Studiensemester
 Nummer Modul (Modulprüfung) Credits Leistung Wich-

tung 
Voraussetzungen 
für die Erteilung 
der Modulnote PM WPM 

GW.1.212 Mathematik 2 6 SP 90′ 100% 

GW.1.316 Physik 2 6 SP 90′ 100% Laborschein 

MT.1.209 Chemie 2 6 SP 90′ 100% Laborschein 

MT.1.252 Mikrobiologie 6 SP 90′ 100% Laborschein 

GW.1.415 Informatik für Biotechnologen 6 SP 90′ 100% Laborschein 

GW.1.127 Technisches Englisch 2 3 AP 100% 

3. Studiensemester
 Nummer Modul (Modulprüfung) Credits Leistung Wich-

tung 
Voraussetzungen 
für die Erteilung 
der Modulnote PM WPM 

GW.1.421 Biostatistik 6 SP 90′ 100% Laborschein 

ST.1.337 Biomaterialien/Werkstoffe 6 SP 90′ 100% 

MT.1.212 Grundlagen der Elektronik 6 SP 90′ 100% Laborschein 

MT.1.262 Prozessanalytik 6 SP 90′ 100% Laborschein 

MT.1.239 Technische Mikrobiologie/
Bioprodukte 3 SP 90′ 100% 

MT.1.238 Baugruppen biotechnologischer 
Anlagen 3 SP 90′ 100% 
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4. Studiensemester
 Nummer Modul (Modulprüfung) Credits Leistung Wich-

tung 
Voraussetzungen 
für die Erteilung 
der Modulnote PM WPM 

MT.1.254 Biodatenanalyse und Modellierung 6 SP 90′ 100% Laborschein 

MT.1.242 Grundlagen der Gentechnik 6 SP 90′ 100% Laborschein 

MT.1.255 Biochemie 6 SP 90′ 100% Laborschein 

MT.1.241 Bioverfahrenstechnik/
Fermentationstechnik 6 SP 90′ 100% Laborschein 

MT.1.256 GMP (Good Manufacturing Practice) 3 SP 90′ 100% 

MT.1.253 Soft Skills 3 AP: R 100% 

5. Studiensemester
 Nummer Modul (Modulprüfung) Credits Leistung Wich-

tung 
Voraussetzungen 
für die Erteilung 
der Modulnote PM WPM 

MT.1.257 Bioinformatik 6 SP 90′ 100% Laborschein 

MT.1.258 Grundlagen der Zellkulturtechnik 6 SP 90′ 100% Laborschein 

MT.1.215 Bioprozess-MSR-Technik 6 SP 90′ 100% Laborschein 

MT.1.304 Bioverfahrenstechnik/
Aufarbeitungstechnik 6 SP 90′ 100% Laborschein 

WPM nach jeweils aktuellem Katalog 6 AP 

6. Studiensemester
 Nummer Modul (Modulprüfung) Credits Leistung Wich-

tung 
Voraussetzungen 
für die Erteilung 
der Modulnote PM WPM 

MT.1.261  Praxismodul 18  SL: T 100%  Praxisbericht 

MT.1.270  Bachelorarbeit 12  Bachelorarbeit 100% Siehe 
Prüfungsordnung 

Legende 
nach § 3 Prüfungsordnung 

PL – Prüfungsleistung SL – Studienleistung PM – Pflichtmodul 
SP – Schriftliche Prüfungsleistung R – Referat WPM – Wahlpflichtmodul 
MP – Mündliche Prüfungsleistung ST – Schriftlicher Test 
AP – Alternative Prüfungsleistung MT – Mündlicher Test Grundlagenmodule 

HA – Hausarbeit Fachmodule 
Prot. – Protokoll Bachelorarbeit 
T – Testat 
Laborschein – Alle Versuche des Praktikums 
wurden erfolgreich absolviert. 
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Zweite Änderungsordnung

zur Studienordnung für 

den Bachelorstudiengang 

„Medizintechnik“ 

an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena 

Gemäß § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 34 Abs. 3 des 

Thüringer Hochschulgesetzes in der Fassung vom 

13.09.2016 (GVBl. S. 437) erlässt die Ernst-Abbe-

Hochschule Jena folgende 2. Änderungsordnung zur 

Studienordnung für den Bachelorstudiengang „Me-

dizintechnik“ vom 19.07.2012. Der Rat des Fachbe-

reiches Medizintechnik und Biotechnologie hat 

diese 2. Änderungsordnung am 19.10.2017 be-

schlossen. Der Rektor der Ernst-Abbe-Hochschule 

Jena hat diese 2. Änderungsordnung am 20.12.2017 

genehmigt. 

1. Grundlage dieser 2. Änderungsordnung sind die

Studienordnung für den Bachelorstudiengang „Me-

dizintechnik“ vom 19.07.2012 (Verkündungsblatt 

der Ernst-Abbe-Hochschule Jena, Heft Nr. 32, Sep-

tember 2012) sowie die 1. Änderungsordnung zur 

Studienordnung für den Bachelorstudiengang „Me-

dizintechnik“ an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena 

vom 14.08.2014 (Verkündungsblatt der Ernst-Abbe-

Hochschule Jena, Heft Nr. 42, September 2014). 

2. § 1 Abs. 2 wird durch folgenden Satz 5 ergänzt: 

„Anlage 2 (d) gilt für Studierende, die ab dem Win-

tersemester 2018/2019 immatrikuliert sind.“ 

3. Anlage 2 zu § 12 wird durch den anliegend aufge-

führten Studienplan Bachelor Medizintechnik – ent-

spricht Anlage 2 (d) – ergänzt. 

4. Diese 2. Änderungsordnung tritt am Tag nach ih-

rer Bekanntmachung im Verkündungsblatt der 

Ernst-Abbe-Hochschule Jena in Kraft. 

Jena, den 12.12.2017 

Prof. Dr. Michael Pfaff 

Der Dekan des Fachbereiches Medizintechnik und 

Biotechnologie 

Genehmigung 

Jena, den 20.12.2017 

Prof. Dr. Steffen Teichert 

Der Rektor der Ernst-Abbe-Hochschule Jena 
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Anlage 2 (d) zur Studienordnung Bachelor Medizintechnik 

Studienplan Bachelor Medizintechnik 
Semester 1 2 3 4 5 6 ECTS 

Nr. Modulname Veranstaltungsart V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P Credits 

GW.1.211 Mathematik 1 4 2 0 6 
GW.1.313 Physik 1 3 2 1 6 
MT.1.208 Chemie 1 3 1 1 6 
MT.1.259 Biologie 2 1 1 3 
GW.1.416 Informatik 1 2 0 1 3 
GW.1.125 Technisches Englisch 1 0 3 0 3 
ET.1.812 Elektrotechnik 2 1 0 1 1 1 6 
GW.1.212 Mathematik 2 4 2 0 6 
GW.1.314 Physik 2 3 2 1 6 
ET.1.202 Elektronische Bauelemente 2 0 1 3 
MT.1.213 Anatomie/Physiologie 2 1 1 6 
GW.1.420 Informatik 2 1 2 0 3 
GW.1.128 Technisches Englisch 2 0 3 0 3 
MT.1.219 Signal- und Systemanalyse 2 1 1 6 
MT.1.220 Biophysik 1 2 0 2 6 
ET.1.813 Analoge Schaltungstechnik 2 1 1 6 
WI-B.315 Konstruktion 2 0 0 3 
WI-B.316 Fertigungstechnik 2 1 0 3 
MT.1.268 Software Tools 0 2 0 3 
MT.1.227 Medizinprodukterecht 1 1 0 3 
MT.1.263 Grundlagen der Messtechnik 2 1 2 6 
MT.1.214 Grundlagen der Regelungstechnik 2 1 2 6 
MT.1.264 Digitale Schaltungstechnik/Mikroprozessortechnik 2 0 1 3 
MT.1.265 Grundlagen der Labor- und Analysenmesstechnik 2 0 1 3 
MT.1.231 Biomedizinische Technik – Verfahren der Diagnostik 3 0 2 6 
MT.1.228 Technische Sicherheit/Qualitätssicherung 1 1 2 6 
MT.1.229 Grundlagen der Medizinischen Messtechnik 1 0 2 3 
MT.1.266 Grundlagen der Medizinelektronik 2 1 1 6 
MT.1.230 Ionisierende Strahlung 2 0 2 6 
MT.1.267 Klinische Labor- und Analysenmesstechnik 2 0 1 3 
MT.1.232 Biomedizinische Technik – Verfahren der Therapie 3 0 2 6 

Wahlpflichtmodule (nach jeweils aktuellem Katalog) 6 
MT.1.261 Praxismodul 18 
MT.1.270 Bachelorarbeit 12 

180 
V – Vorlesung, Ü – Übung, P – Praktikum (in SWS – Semesterwochenstunden) 
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Zweite Änderungsordnung

zur Prüfungsordnung für

den Bachelorstudiengang 

„Medizintechnik“ 

an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena

Gemäß § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 34 Abs. 3 des 

Thüringer Hochschulgesetzes in der Fassung vom 

13.09.2016 (GVBl. S. 437) erlässt die Ernst-Abbe-

Hochschule Jena folgende 2. Änderungsordnung zur 

Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang „Me-

dizintechnik“ vom 19.07.2012. Der Rat des Fachbe-

reiches Medizintechnik und Biotechnologie hat 

diese 2. Änderungsordnung am 19.10.2017 be-

schlossen. Der Rektor der Ernst-Abbe-Hochschule 

Jena hat diese 2. Änderungsordnung am 20.12.2017 

genehmigt. 

1. Grundlage dieser 2. Änderungsordnung sind die

Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang „Me-

dizintechnik“ vom 19.07.2012 (Verkündungsblatt 

der Ernst-Abbe-Hochschule Jena, Heft Nr. 32, Sep-

tember 2012) sowie die 1. Änderungsordnung zur 

Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang „Me-

dizintechnik“ an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena 

vom 14.08.2014 (Verkündungsblatt der Ernst-Abbe-

Hochschule Jena, Heft Nr. 42, September 2014). 

2. § 1 Abs. 2 wird durch folgenden Satz 5 ergänzt: 

„Anlage VI d gilt für Studierende, die ab dem Win-

tersemester 2018/2019 immatrikuliert sind.“ 

3. Anlage VI wird durch den anliegend aufgeführten

Prüfungsplan Bachelor Medizintechnik – entspricht 

Anlage VI d – ergänzt. 

4. Diese 2. Änderungsordnung tritt am Tag nach ih-

rer Bekanntmachung im Verkündungsblatt der 

Ernst-Abbe-Hochschule Jena in Kraft. 

Jena, den 12.12.2017 

Prof. Dr. Michael Pfaff 

Der Dekan des Fachbereiches 

Medizintechnik und Biotechnologie 

Genehmigung 

Jena, den 20.12.2017 

Prof. Dr. Steffen Teichert 

Der Rektor der Ernst-Abbe-Hochschule Jena 
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Anlage VI d zur Prüfungsordnung Bachelor Medizintechnik 

Prüfungsplan Bachelor Medizintechnik 

1. Studiensemester
 Nummer Modul (Modulprüfung) Credits Leistung Wich-

tung 
Voraussetzungen 
für die Erteilung 
der Modulnote PM WPM 

GW.1.211 Mathematik 1 6 SP 90′ 100% 

GW.1.313 Physik 1 6 SP 90′ 100% Laborschein 

MT.1.208 Chemie 1 6 SP 90′ 100% Laborschein 

MT.1.259 Biologie 3 SP 90′ 100% Laborschein 

GW.1.416 Informatik 1 3 SP 90′ 100% Laborschein 

GW.1.125 Technisches Englisch 1 3 AP: ST 100% 

2. Studiensemester
 Nummer Modul (Modulprüfung) Credits Leistung Wich-

tung 
Voraussetzungen 
für die Erteilung 
der Modulnote PM WPM 

GW.1.212 Mathematik 2 6 SP 90′ 100% 

GW.1.314 Physik 2 6 SP 90′ 100% Laborschein 

ET.1.812 Elektrotechnik 6 SP 90′ 100% Laborschein 

ET.1.202 Elektronische Bauelemente 3 SP 90′ 100% Laborschein 

MT.1.213 Anatomie/Physiologie 6 SP 90′ 100% Laborschein 

GW.1.420 Informatik 2 3 SP 90′ 100% 

GW.1.128 Technisches Englisch 2 3 AP 100% 

3. Studiensemester
 Nummer Modul (Modulprüfung) Credits Leistung Wich-

tung 
Voraussetzungen 
für die Erteilung 
der Modulnote PM WPM 

MT.1.219 Signal- und Systemanalyse 6 SP 90′ 100% Laborschein 

MT.1.220 Biophysik 1 6 SP 90′ 100% Laborschein 

ET.1.813 Analoge Schaltungstechnik 6 SP 90′ 100% Laborschein 

WI-B.315 Konstruktion 3 SP 90′ 100% 

WI-B.316 Fertigungstechnik 3 SP 90′ 100% 

MT.1.227 Medizinprodukterecht 3 SP 90′ 100% 

MT.1.268 Software Tools 3 AP 100% 
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4. Studiensemester
 Nummer Modul (Modulprüfung) Credits Leistung Wich-

tung 
Voraussetzungen 
für die Erteilung 
der Modulnote PM WPM 

MT.1.263 Grundlagen der Messtechnik 6 SP 90′ 100% Laborschein 

MT.1.214 Grundlagen der Regelungstechnik 6 SP 90′ 100% Laborschein 

MT.1.264 Digitale Schaltungstechnik/
Mikroprozessortechnik 3 SP 90′ 100% Laborschein 

MT.1.265 Grundlagen der Labor- und
Analysenmesstechnik  3 SP 90′ 100% Laborschein 

MT.1.231 Biomedizinische Technik –
Verfahren der Diagnostik 6 SP 90′ 100% Laborschein 

MT.1.228 Technische Sicherheit/ 
Qualitätssicherung 6 SP 90′ 100% Laborschein 

5. Studiensemester
 Nummer Modul (Modulprüfung) Credits Leistung Wich-

tung 
Voraussetzungen 
für die Erteilung 
der Modulnote PM WPM 

MT.1.229 Grundlagen der Medizinischen
Messtechnik 3 SP 90′ 100% Laborschein 

MT.1.266 Grundlagen der Medizinelektronik 6 SP 90′ 100% Laborschein 

MT.1.230 Ionisierende Strahlung 6 SP 90′ 100% Laborschein 

MT.1.267 Klinische Labor- und
Analysenmesstechnik 3 SP 90′ 100% Laborschein 

MT.1.232 Biomedizinische Technik –
Verfahren der Therapie 6 SP 90′ 100% Laborschein 

WPM nach jeweils aktuellem Katalog 6 AP 100% 

6. Studiensemester
 Nummer Modul (Modulprüfung) Credits Leistung Wich-

tung 
Voraussetzungen 
für die Erteilung 
der Modulnote PM WPM 

MT.1.261 Praxismodul 18 SL: T 100% Praxisbericht 

MT.1.270 Bachelorarbeit 12 Bachelorarbeit 100% Siehe 
Prüfungsordnung 

Legende 
nach § 3 Prüfungsordnung 

PL – Prüfungsleistung SL – Studienleistung PM – Pflichtmodul 
SP – Schriftliche Prüfungsleistung R – Referat WPM – Wahlpflichtmodul 
MP – Mündliche Prüfungsleistung ST – Schriftlicher Test 
AP – Alternative Prüfungsleistung MT – Mündlicher Test Grundlagenmodule 

HA – Hausarbeit Fachmodule 
Prot. – Protokoll Bachelorarbeit 
T – Testat 
Laborschein – Alle Versuche des Praktikums 
wurden erfolgreich absolviert. 
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Zweite Änderungsordnung

zur Studienordnung für

den Masterstudiengang 

„Pharma-Biotechnologie“ 

an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena

Gemäß § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 34 Abs. 3 des 

Thüringer Hochschulgesetzes in der Fassung vom 

13.09.2016 (GVBl. S. 437) erlässt die Ernst-Abbe-

Hochschule Jena folgende 2. Änderungsordnung zur 

Studienordnung für den Masterstudiengang 

„Pharma-Biotechnologie“ vom 19.07.2012. Der Rat 

des Fachbereiches Medizintechnik und Biotechnolo-

gie hat diese 2. Änderungsordnung am 19.10.2017 

beschlossen. Der Rektor der Ernst-Abbe-Hoch-

schule Jena hat diese 2. Änderungsordnung am 

20.12.2017 genehmigt. 

1. Grundlage dieser 2. Änderungsordnung sind die

Studienordnung für den Masterstudiengang 

„Pharma-Biotechnologie“ vom 19.07.2012 (Verkün-

dungsblatt der Ernst-Abbe-Hochschule Jena, Heft 

Nr. 33, Oktober 2012) sowie die 1. Änderungsord-

nung zur Studienordnung für den Masterstudiengang 

„Pharma-Biotechnologie“ an der Ernst-Abbe-Hoch-

schule Jena vom 14.08.2014 (Verkündungsblatt der 

Ernst-Abbe-Hochschule Jena, Heft Nr. 42, Septem-

ber 2014). 

2. § 1 Abs. 2 wird durch folgenden Satz 5 ergänzt: 

„Anlage 2 (d) gilt für Studierende, die ab dem Win-

tersemester 2018/2019 immatrikuliert sind.“ 

3. Anlage 2 zu § 13 wird durch den anliegend aufge-

führten Studienplan Master Pharma-Biotechnologie 

– entspricht Anlage 2 (d) – ergänzt.

4. Diese 2. Änderungsordnung tritt am Tag nach ih-

rer Bekanntmachung im Verkündungsblatt der 

Ernst-Abbe-Hochschule Jena in Kraft. 

Jena, den 12.12.2017 

Prof. Dr. Michael Pfaff 

Der Dekan des Fachbereiches 

Medizintechnik und Biotechnologie 

Genehmigung 

Jena, den 20.12.2017 

Prof. Dr. Steffen Teichert 

Der Rektor der Ernst-Abbe-Hochschule Jena 
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Anlage 2 (d) zur Studienordnung Master Pharma-Biotechnologie 

Studienplan Master Pharma-Biotechnologie 
Semester 1 2 3 4 ECTS 

Nr. Modulname Veranstaltungsart V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P Credits 

MT.2.201 Niedermolekulare Pharmawirkstoffe 3 0 1 6 
MT.2.205 Enzymtechnologie 3 0 2 6 
MT.2.242 Bioverfahrensentwicklung 2 0 2 6 
MT.2.243 Zulassungsverfahren/Qualitätsmanagement 2 0 0 3 
GW.2.400 Scientific Computing 2 0 2 6 
MT.2.203 Gentechnik 3 0 0 0 0 2 6 
MT.2.251 Rekombinante Pharmawirkstoffe/Protein Engineering 3 1 0 6 
MT.2.245 Zellkulturtechnik 3 0 1 6 
MT.2.246 Molekulare Physiologie 2 0 0 3 
MT.2.214 Bioprozesssteuerung 2 1 2 6 
MT.2.247 Angewandte Verfahrenstechnik 2 0 0 3 
GW.2.123 English for Specific Purposes 0 3 0 3 
MT.2.244 Pharmakologie/Toxikologie 4 0 0 6 
MT.2.248 Virologie/Vakzine 4 0 0 6 
MT.2.249 Angewandte Mikrobiologie 3 0 2 6 
MT.2.215 Molekulare Testsysteme 1 0 2 3 
MB.2.076 Patentrecht und -recherche 2 0 0 3 

Wahlpflichtmodule (nach jeweils aktuellem Katalog) 6 
MT.2.250 Masterarbeit und Kolloquium 30 

120 
V – Vorlesung, Ü – Übung, P – Praktikum (in SWS – Semesterwochenstunden) 

Ernst-Abbe-Hochschule Jena / Verkündungsblatt / Jahrgang 16 / Heft 58 / März 2018 27



Zweite Änderungsordnung

zur Prüfungsordnung für 

den Masterstudiengang 

„Pharma-Biotechnologie“ 

an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena 

Gemäß § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 34 Abs. 3 des 

Thüringer Hochschulgesetzes in der Fassung vom 

13.09.2016 (GVBl. S. 437) erlässt die Ernst-Abbe-

Hochschule Jena folgende 2. Änderungsordnung zur 

Prüfungsordnung für den Masterstudiengang 

„Pharma-Biotechnologie“ vom 19.07.2012. Der Rat 

des Fachbereiches Medizintechnik und Biotechnolo-

gie hat diese 2. Änderungsordnung am 19.10.2017 

beschlossen. Der Rektor der Ernst-Abbe-Hoch-

schule Jena hat diese 2. Änderungsordnung am 

20.12.2017 genehmigt. 

1. Grundlage dieser 2. Änderungsordnung sind die

Prüfungsordnung für den Masterstudiengang 

„Pharma-Biotechnologie“ vom 19.07.2012 (Verkün-

dungsblatt der Ernst-Abbe-Hochschule Jena, Heft 

Nr. 33, Oktober 2012) sowie die 1. Änderungsord-

nung zur Prüfungsordnung für den Masterstudien-

gang „Pharma-Biotechnologie“ an der Ernst-Abbe-

Hochschule Jena vom 14.08.2014 (Verkündungs-

blatt der Ernst-Abbe-Hochschule Jena, Heft Nr. 42, 

September 2014). 

2. § 1 Abs. 2 wird durch folgenden Satz 5 ergänzt: 

„Anlage VI d gilt für Studierende, die ab dem Win-

tersemester 2018/2019 immatrikuliert sind.“ 

3. Anlage VI wird durch den anliegend aufgeführten

Prüfungsplan Master Pharma-Biotechnologie – ent-

spricht Anlage VI d – ergänzt. 

4. Diese 2. Änderungsordnung tritt am Tag nach ih-

rer Bekanntmachung im Verkündungsblatt der 

Ernst-Abbe-Hochschule Jena in Kraft. 

Jena, den 12.12.2017 

Prof. Dr. Michael Pfaff 

Der Dekan des Fachbereiches Medizintechnik und 

Biotechnologie 

Genehmigung 

Jena, den 20.12.2017 

Prof. Dr. Steffen Teichert 

Der Rektor der Ernst-Abbe-Hochschule Jena 
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Anlage VI d zur Prüfungsordnung Master Pharma-Biotechnologie 

Prüfungsplan Master Pharma-Biotechnologie 

1. Studiensemester
 Nummer Modul (Modulprüfung) Credits Leistung Wich-

tung 
Voraussetzungen 
für die Erteilung 
der Modulnote PM WPM 

MT.2.201 Niedermolekulare
Pharmawirkstoffe 6 SP 90′ 100% Laborschein 

MT.2.205 Enzymtechnologie 6 SP 90′ 100% Laborschein 

MT.2.242 Bioverfahrensentwicklung 6 AP 100% Laborschein 

MT.2.243 Zulassungsverfahren/
Qualitätsmanagement 3 SP 90′ 100% 

GW.2.400 Scientific Computing 6 SP 90′ 100% 

2. Studiensemester
 Nummer Modul (Modulprüfung) Credits Leistung Wich-

tung 
Voraussetzungen 
für die Erteilung 
der Modulnote PM WPM 

MT.2.203 Gentechnik 6 SP 90′ 100% Laborschein 

MT.2.251 Rekombinante Pharmawirkstoffe/
Protein Engineering  6 SP 90′ 100% 

MT.2.245 Zellkulturtechnik 6 SP 90′ 100% Laborschein 

MT.2.246 Molekulare Physiologie 3 SP 90′ 100% 

MT.2.214 Bioprozesssteuerung 6 SP 90′ 100% Laborschein 

MT.2.247 Angewandte Verfahrenstechnik  3 SP 90′ 100% 

GW.2.123 English for Specific Purposes 3 AP 100% 

3. Studiensemester
 Nummer Modul (Modulprüfung) Credits Leistung Wich-

tung 
Voraussetzungen 
für die Erteilung 
der Modulnote PM WPM 

MT.2.244 Pharmakologie/Toxikologie 6 SP 90′ 100% 

MT.2.248 Virologie/Vakzine 6 SP 90′ 100% 

MT.2.249 Angewandte Mikrobiologie 6 SP 90′ 100% Laborschein 

MT.2.215 Molekulare Testsysteme 3 SP 90′ 100% Laborschein 

MB.2.076 Patentrecht und -recherche 3 SP 90′ 100% 

WPM nach jeweils aktuellem Katalog 6 AP 

4. Studiensemester
 Nummer Modul (Modulprüfung) Credits Leistung Wich-

tung 
Voraussetzungen 
für die Erteilung 
der Modulnote PM WPM 

MT.2.250 Masterarbeit 30 Masterarbeit 
Kolloquium 

75% 
25% 

Siehe 
Prüfungsordnung 
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Legende 
nach § 3 Prüfungsordnung 

PL – Prüfungsleistung SL – Studienleistung PM – Pflichtmodul 
SP – Schriftliche Prüfungsleistung R – Referat WPM – Wahlpflichtmodul 
MP – Mündliche Prüfungsleistung ST – Schriftlicher Test 
AP – Alternative Prüfungsleistung MT – Mündlicher Test 

HA – Hausarbeit 
Prot. – Protokoll 
T – Testat 
Laborschein – Alle Versuche des Praktikums 
wurden erfolgreich absolviert. 
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Zweite Änderungsordnung

zur Studienordnung für

den Masterstudiengang 

„Medizintechnik“ 

an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena

Gemäß § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 34 Abs. 3 des 

Thüringer Hochschulgesetzes in der Fassung vom 

13.09.2016 (GVBl. S. 437) erlässt die Ernst-Abbe-

Hochschule Jena folgende 2. Änderungsordnung zur 

Studienordnung für den Masterstudiengang „Medi-

zintechnik“ vom 19.07.2012. Der Rat des Fachberei-

ches Medizintechnik und Biotechnologie hat diese 2. 

Änderungsordnung am 19.10.2017 beschlossen. Der 

Rektor der Ernst-Abbe-Hochschule Jena hat diese 2. 

Änderungsordnung am 20.12.2017 genehmigt. 

1. Grundlage dieser 2. Änderungsordnung sind die

Studienordnung für den Masterstudiengang „Medi-

zintechnik“ vom 19.07.2012 (Verkündungsblatt der 

Ernst-Abbe-Hochschule Jena, Heft Nr. 32, Septem-

ber 2012) sowie die 1. Änderungsordnung zur Studi-

enordnung für den Masterstudiengang „Medizin-

technik“ an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena vom 

14.08.2014 (Verkündungsblatt der Ernst-Abbe-

Hochschule Jena, Heft Nr. 42, September 2014). 

2. § 1 Abs. 2 wird durch folgenden Satz 5 ergänzt: 

„Anlage 2 (d) gilt für Studierende, die ab dem Win-

tersemester 2018/2019 immatrikuliert sind.“ 

3. Anlage 2 zu § 13 wird durch den anliegend aufge-

führten Studienplan Master Medizintechnik – ent-

spricht Anlage 2 (d) – ergänzt. 

4. Diese 2. Änderungsordnung tritt am Tag nach ih-

rer Bekanntmachung im Verkündungsblatt der 

Ernst-Abbe-Hochschule Jena in Kraft. 

Jena, den 12.12.2017 

Prof. Dr. Michael Pfaff 

Der Dekan des Fachbereiches 

Medizintechnik und Biotechnologie 

Genehmigung 

Jena, den 20.12.2017 

Prof. Dr. Steffen Teichert 

Der Rektor der Ernst-Abbe-Hochschule Jena 
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Anlage 2 (d) zur Studienordnung Master Medizintechnik 

Studienplan Master Medizintechnik 
Semester 1 2 3 4 ECTS 

Nr. Modulname Veranstaltungsart V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P Credits 

GW.2.210 Mathematik 3 2 1 0 3 
GW.2.404 Informatik 3 1 2 0 3 
GW.2.122 Technisches Englisch 3 0 3 0 3 
MT.2.227 Medizinische Messtechnik 1 2 2 6 
MT.2.252 Medizinelektronik 1 2 1 1 6 
MT.2.233 Spezielle Verfahren in Diagnostik und Therapie 2 1 1 6 
MT.2.228 Projektarbeit 1 0 0 2 3 
MT.2.253 Biophysik 2 2 0 1 3 
MT.2.231 Medizinische Physik 2 0 2 6 
MT.2.254 Medizinelektronik 2 2 1 2 6 
ST.2.222 Technische Optik 2 1 1 6 
MT.2.255 Biosignalverarbeitung 2 0 2 6 
MT.2.234 Projektarbeit 2 0 0 3 3 
MT.2.236 Embedded Digital Systems 2 1 1 6 
MT.2.202 Medizinische Bildgebung 2 0 2 6 
MT.2.257 Medizinische Bildverarbeitung 2 0 2 6 
MT.2.256 Projektarbeit 3 0 0 4 6 

Wahlpflichtmodule (nach jeweils aktuellem Katalog) 6 
MT.2.250 Masterarbeit und Kolloquium 30 

120 
V – Vorlesung, Ü – Übung, P – Praktikum (in SWS – Semesterwochenstunden) 
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Zweite Änderungsordnung

zur Prüfungsordnung für 

den Masterstudiengang  

„Medizintechnik“ 

an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena 

Gemäß § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 34 Abs. 3 des 

Thüringer Hochschulgesetzes in der Fassung vom 

13.09.2016 (GVBl. S. 437) erlässt die Ernst-Abbe-

Hochschule Jena folgende 2. Änderungsordnung zur 

Prüfungsordnung für den Masterstudiengang „Medi-

zintechnik“ vom 19.07.2012. Der Rat des Fachberei-

ches Medizintechnik und Biotechnologie hat diese 2. 

Änderungsordnung am 19.10.2017 beschlossen. Der 

Rektor der Ernst-Abbe-Hochschule Jena hat diese 2. 

Änderungsordnung am 20.12.2017 genehmigt. 

1. Grundlage dieser 2. Änderungsordnung sind die

Prüfungsordnung für den Masterstudiengang „Medi-

zintechnik“ vom 19.07.2012 (Verkündungsblatt der 

Ernst-Abbe-Hochschule Jena, Heft Nr. 32, Septem-

ber 2012) sowie die 1. Änderungsordnung zur Prü-

fungsordnung für den Masterstudiengang „Medizin-

technik“ an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena vom 

14.08.2014 (Verkündungsblatt der Ernst-Abbe-

Hochschule Jena, Heft Nr. 42, September 2014). 

2. § 1 Abs. 2 wird durch folgenden Satz 5 ergänzt: 

„Anlage VI d gilt für Studierende, die ab dem Win-

tersemester 2018/2019 immatrikuliert sind.“ 

3. Anlage VI wird durch den anliegend aufgeführten

Prüfungsplan Master Medizintechnik – entspricht 

Anlage VI d – ergänzt. 

4. Diese 2. Änderungsordnung tritt am Tag nach ih-

rer Bekanntmachung im Verkündungsblatt der 

Ernst-Abbe-Hochschule Jena in Kraft. 

Jena, den 12.12.2017 

Prof. Dr. Michael Pfaff 

Der Dekan des Fachbereiches Medizintechnik und 

Biotechnologie 

Genehmigung 

Jena, den 20.12.2017 

Prof. Dr. Steffen Teichert 

Der Rektor der Ernst-Abbe-Hochschule Jena 
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Anlage VI d zur Prüfungsordnung Master Medizintechnik 

Prüfungsplan Master  Medizintechnik 

1. Studiensemester
 Nummer Modul (Modulprüfung) Credits Leistung Wich-

tung 
Voraussetzungen 
für die Erteilung 
der Modulnote PM WPM 

GW.2.210 Mathematik 3 3 SP 90′ 100% 

GW.2.404 Informatik 3 3 AP 100% 

GW.2.122 Technisches Englisch 3 3 AP 100% 

MT.2.227 Medizinische Messtechnik 6 AP: R 100% Laborschein 

MT.2.252 Medizinelektronik 1 6 SP 90′ 100% Laborschein 

MT.2.233 Spezielle Verfahren
in Diagnostik und Therapie 6 SP 90′ 100% Laborschein 

MT.2.228 Projektarbeit 1 3 AP 100% 

2. Studiensemester
 Nummer Modul (Modulprüfung) Credits Leistung Wich-

tung 
Voraussetzungen 
für die Erteilung 
der Modulnote PM WPM 

MT.2.253 Biophysik 2 3 SP 90′ 100% Laborschein 

MT.2.231 Medizinische Physik 6 SP 90′ 100% Laborschein 

MT.2.254 Medizinelektronik 2 6 SP 90′ 100% Laborschein 

ST.2.222 Technische Optik 6 SP 90′ 100% Laborschein 

MT.2.255 Biosignalverarbeitung 6 SP 90′ 100% Laborschein 

MT.2.234 Projektarbeit 2 3 AP 100% 

3. Studiensemester
 Nummer Modul (Modulprüfung) Credits Leistung Wich-

tung 
Voraussetzungen 
für die Erteilung 
der Modulnote PM WPM 

MT.2.236 Embedded Digital Systems 6 AP 100% 

MT.2.202 Medizinische Bildgebung 6 SP 90′ 100% Laborschein 

MT.2.257 Medizinische Bildverarbeitung 6 SP 90′ 100% Laborschein 

MT.2.256 Projektarbeit 3 6 AP 100% 

WPM nach jeweils aktuellem Katalog 6 AP 100% 

4. Studiensemester
 Nummer Modul (Modulprüfung) Credits Leistung Wich-

tung 
Voraussetzungen 
für die Erteilung 
der Modulnote PM WPM 

MT.2.250 Masterarbeit 30 Masterarbeit 
Kolloquium 

75% 
25% 

Siehe 
Prüfungsordnung 

34                                                                                     Ernst-Abbe-Hochschule Jena / Verkündungsblatt / Jahrgang 16 / Heft 58 / März 2018



Legende 
nach § 3 Prüfungsordnung 

PL – Prüfungsleistung SL – Studienleistung PM – Pflichtmodul 
SP – Schriftliche Prüfungsleistung R – Referat WPM – Wahlpflichtmodul 
MP – Mündliche Prüfungsleistung ST – Schriftlicher Test 
AP – Alternative Prüfungsleistung MT – Mündlicher Test 

HA – Hausarbeit 
Prot. – Protokoll 
T – Testat 
Laborschein – Alle Versuche des Praktikums 
wurden erfolgreich absolviert. 
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Erste Änderung der 

Studienordnung für den 

Bachelorstudiengang 

„Business Information 

Systems“ 

im Fachbereich Betriebswirtschaft an 

der Ernst-Abbe-Hochschule Jena in 

 Kooperation mit der  

Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 

der Friedrich-Schiller-Universität Jena 

Gemäß § 3 Abs.1 in Verbindung mit § 34 Abs. 3 des 

Thüringer Hochschulgesetzes (ThürHG) in der Fas-

sung vom 13.09.2016 (GVBl. S. 437), erlässt die 

Ernst-Abbe-Hochschule Jena folgende Änderung 

zur Studienordnung für den Bachelorstudiengang 

„Business Information Systems“. Der Rat des Fach-

bereichs Betriebswirtschaft hat am 13.12.2017 die 

Änderung der Prüfungsordnung beschlossen. Der 

Rektor der Ernst-Abbe-Hochschule Jena hat mit Er-

lass vom 30.01.2018 die Änderung zur Studienord-

nung genehmigt. Die Grundlage für diese erste Än-

derung der Studienordnung ist die Studienordnung 

für den Bachelorstudiengang „Business Information 

Systems“ vom 08.09.2014 (Verkündungsblatt der 

Ernst-Abbe-Hochschule Jena Heft Nr. 41, Septem-

ber 2014). 

Die Studienordnung für den Bachelorstudiengang 

„Business Information Systems“ wird wie folgt ge-

ändert: 

1. Die Anlage „Studien- und Prüfungsplan“ erhält

die Fassung gemäß Anlage 1. 

Die Anlage 1 „Studien- und Prüfungsplan“ ist Teil 

dieser Änderungsordnung. 

Diese erste Änderung der Studienordnung tritt am 

Tag nach ihrer Bekanntmachung im Verkündungs-

blatt der Ernst-Abbe-Hochschule in Kraft. 

Jena, den 30.01.2018 

Prof. Dr. Hans Klaus 

Dekan des Fachbereichs Betriebswirtschaft 

Prof. Dr. Steffen Teichert 

Rektor der Ernst-Abbe-Hochschule 
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Anlage 1: Studien- und Prüfungsplan

Modul- und Lehr- Prüfungs- Prüfungs-
veranstaltungs- 1. Semester 2. Semester 3. Semester Summe art dauer
nummer Art Module SWS Credits Module SWS Credits Module SWS Credits Credits

B-GE-AB01 Allgemeine Betriebswirtschaftslehre V 1 4 6 6 Klausur 90 min
B-GE-AB01-01 Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 4 6

B-GE-PW01 Personalwirtschaft S 1 4 6 6 Klausur 120 min
B-GE-PW01-01 Personalwirtschaft 4 6

B-GE-FW01 Finanzwirtschaft V 1 4 6 6 Klausur 120 min
B-GE-FW01-01 Finanzwirtschaft 4 6

B-GE-MA01 Marketing S 1 4 6 6 Klausur 90 min
B-GE-MA01-01 Marketing 4 6

B-GE-RC01 Kaufmännische Basiskompetenzen V 1 8 6 6 Klausur 210 min
B-GE-RC01-01 Buchführung 4 3
B-GE-GW02-01 Wirtschaftsenglisch I 4 3

B-GE-RC02 Jahresabschluss V 0,5 4 3 0,5 2 3 6 Klausur 90 min
B-GE-RC02-01 Jahresabschluss 4 3 2 3

B-GE-RC03 Kosten- und Leistungsrechnung V 1 6 6 6 Klausur 90 min
B-GE-RC03-01 Kosten- und Leistungsrechnung 6 6

B-GE-IS01 Grundlagen der Wirtschaftsinformatik S 0,5 4 6 0,5 4 6 12

Uni BW 31.2
Basismodul Einführung in die 
Wirtschaftsinformatik V/Ü 4 6

Teilprüfungen 
oder Klausur 60 min

Uni BW 10.6
Vertiefungsmodul Einführung in die 
Programmierung V 4 6

Teilprüfungen 
oder Klausur 60 min

B-GE-VW01 Grundzüge der Volkswirtschaftslehre V/S 0,5 3 6 0,5 3 3 9 Klausur 120 min
B-GE-VW01-01 VWL I: Einführung in die Mikroökonomie 3 6
B-GE-VW01-02 VWL II: Einführung in die Makroökonomie 3 3

B-GE-WR01 Recht I V/S 0,5 2 3 0,5 2 3 6 Klausur 90 min
B-GE-WR01-01 Recht I: Einführung in das Bürgerliche Recht 2 3 2 3

B-GE-WR02 Recht II 1 4 6 6 Klausur 90 min
B-GE-WR02-01 Recht II: Einführung in das Handelsrecht 1 4 6

B-GE-ST01 Steuern V/S 0,5 2 3 0,5 4 6 9 Klausur 120 min
B-GE-ST01-01 Steuern I: Einkommensteuer 2 3

B-GE-ST01-02
Steuern II: Steuerliche Bilanzierung und 
steuerliches Verfahrensrecht 4 6

B-GE-GW01 Mathematik und Statistik V/Ü 1 6 6 6 Klausur 120 min
B-GE-GW01-01 Mathematik 4 3
B-GE-GW01-02 Statistik 2 3

Wahlmodule
Exkursion
Module, SWS u. Credits gesamt 4,5 26 30 3,5 21 30 5 23 30 90

Legende:
AB  = Allgemeine Betriebswirtschaftslehre RC   = Rechnungswesen/Conrolling
B   = Bachelor S     = Seminar
FW  = Finanzwirtschaft SWS  = Semesterwochenstunden
GE = General ST   = Steuern
GW  = Grundlagenwissenschaften Ü      = Übung
IS = Information Systems V      = Vorlesung
MA  = Marketing VW = Volkswirtschaftslehre
PW = Personalwirtschaft WR = Wirtschaftsrecht

Lehrangebot Uni Jena 

POS -Nr.

Studien- und Prüfungsplan Bachelorstudiengang "Business Information Systems" - Grundausbildung

freiwillige Inanspruchnahme nach Angebot
lehrveranstaltungsbegleitend

Modul/Lehrveranstaltung
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Gesamtübersicht

4. Semester 5. Semester 6. Semester 7. Semester
Art Module SWS Credits Module SWS Credits Module SWS Credits Module SWS Credits

Pflichtmodule
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre S 1 4 9 1 4 6 1 4 6
Volkswirtschaftslehre S 0,5 2 3 0,5 2 3
Recht S 0,5 2 3 0,5 2 3
Wirtschaftsinformatik Ü 2 8 12 2 8 12 1 4 6
Betriebswirtschaftliche Ergänzungsmodule* Ü/S 1 4 6 1 8 9 2 8 12
Wahlmodule
Exkursion
Studienarbeit
Praktikantenseminar B-GE-PM01 1 2 18
Bachelorarbeit (EAH) bzw. Bachelorarbeit 
+ Thesenpapier (FSU) 1 2

12 bzw. 
10+2

Module, SWS u. Credits gesamt 4,5 18 30 4,5 22 30 5 20 30 2 4 30

Lehrangebot Uni Jena 
*Regelstudienplan

in der Regel im Pflichtmodul Wirtschaftsinformatik

in der Regel im Pflichtmodul Wirtschaftsinformatik

in der Regel im Pflichtmodul Wirtschaftsinformatik

Studien- und Prüfungsplan Bachelorstudiengang "Business Information Systems" - Vertiefungsausbildung

freiwillige Inanspruchnahme nach Angebot aus Wirtschaftsinformatik
lehrveranstaltungsbegleitend

Modul/Lehrveranstaltung
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ABWL in der Vertiefung (Pflichtmodul)
Modul- und Lehr-
veranstaltungs-
nummer Art Modul

B-GE-AB02 S 1 4 9 Studienarbeit

Modul- und Lehr-
veranstaltungs-
nummer Art Modul
B-GE-AB04 S 1 4 6 Klausur oder Projektarbeit 120 min

B-GE-AB02-01 2 3
B-GE-AB02-02 2 3
B-GE-AB02-03 2 3
B-GE-AB02-04 2 3
B-GE-AB02-05 2 3
B-GE-AB02-06 2 3
B-GE-AB03-01 2 3
B-GE-AB03-02 2 3
B-GE-AB04-04 2 3
B-GE-AB04-05 2 3
B-GE-AB04-06 Web-Anwendungsentwicklungs-Werkzeuge 2 3

Modul- und Lehr-
veranstaltungs-
nummer Art Modul
B-GE-AB03 S 1 4 6 Klausur oder Projektarbeit 60 min

B-GE-AB03-04 2 3
B-GE-AB03-08 2 3
B-GE-AB03-05 2 3
B-GE-AB03-07 2 3
B-GE-IS-02/01 2 3
B-GE-IS-02/02 2 3
B-GE-AB03-10 2 3
B-GE-AB03-09 2 3
B-GE-AB03-11 2 3
B-GE-AB03-06 2 3
B-GE-AB04-03 2 3
B-GE-AB04-01 2 3
B-GE-AB04-02 2 3
B-GE-AB03-12 2 3
B-GE-AB03-13 2 3
B-GE-AB03-01 2 3

Bitte beachten!
Die obige Zuordnung von Lehrveranstaltungen zu den ABWL-Modulen ist lediglich beispielhaft und nicht abschließend. Der Fachbereichsrat beschließt, welche Veranstaltungen angeboten 
werden und gibt diese rechtzeitig vor Vorlesungsbeginn durch Aushang bekannt.

POS-Nr. 

Prüfungsart
Prüfungs-

dauer

Prüfungsart
Prüfungs-

dauer

Prüfungsart
Prüfungs-

dauer
ECTS 

Punkte
ECTS 

Punkte
5. Sem 
SWS

6. Sem 
SWS

ECTS 
Punkte

POS-Nr.

POS-Nr.

Einführung in LINUX-Betriebs- und Anwendungssysteme

Finanzmanagement

ECTS 
PunkteModul/Lehrveranstaltung

Moderne Kostenrechnungssysteme

Unternehmensplanspiel "General Management"

Wirtschaftsethik
Interkulturelle Wirtschaftskommunikation

Nachhaltige Unternehmensführung
Unternehmensführung in gemeinnützigen Körperschaften
Strategisches Management
Management und Organisation

Unternehmensführung

Kostencontrolling
Innovationsmanagement

"TOPSIM Startup! Dienstleistung"
"TOPSIM Macroeconomics"

Management im Krankenhaus

Business across boarders

Unternehmensgründung

g g
betriebswirtschaftlichen Praxis

Finanzierung und Investition

Projektmanagement und Führungskompetenz

 4. Sem 
SWS

Management betrieblicher Funktionsbereiche

Finanzen
Exportmanagement

Logistik

Funktionscontrolling

Produktions- und Prozessmanagement

Einkaufsmanagement

Studien- und Prüfungsplan Bachelorstudiengang "Business Information Systems" - Vertiefungsausbildung

ECTS 
Punkte

 6. Sem 
SWS

ECTS 
Punkte

ECTS 
Punkte

 6. Sem 
SWS

ECTS 
Punkte

5. Sem 
SWSModul/Lehr-veranstaltung

Betriebswirtschaftliche Methodenlehre 

4. Sem 
SWS

5. Sem 
SWS

 4. Sem 
SWS

ECTS 
PunkteModul/Lehrveranstaltung
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Volkswirtschaftslehre in der Vertiefung (Pflichtmodul)
Modul- und Lehr-
veranstaltungs-
nummer Art Modul

B-GE-VW03 VWL III: Wirtschaftspolitik S 1 2 3 2 3 Klausur und/oder 
Projektarbeit

120 min

B-GE-VW03-01 Grundzüge der Wirtschaftspolitik 2 3

B-GE-VW03-02 Angewandte Wirtschaftspolitik: Allokations- und 
Wettbewerbspolitik 2 3

Prüfungsart
Prüfungs-

dauer
POS-Nr.

Studien- und Prüfungsplan Bachelorstudiengang "Business Information Systems" - Vertiefungsausbildung

ECTS 
Punkte

ECTS 
Punkte

5. Sem 
SWS

ECTS 
Punkte

6. Sem 
SWSModul/Lehrveranstaltung

4. Sem 
SWS
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Recht in der Vertiefung (Pflichtmodul)
Modul- und Lehr-
veranstaltungs-
nummer Art Modul

B-GE-WR03 Recht III S 1 2 3 2 3 Klausur 180 min
B-GE-WR07-01 Wirtschaftsverwaltungsrecht 2 3
B-GE-WR03-01 Gewerblicher Rechtsschutz 2 3

Prüfungs-
art

Prüfungs-
dauer

POS-Nr.

Studien- und Prüfungsplan Bachelorstudiengang "Business Information Systems" - Vertiefungsausbildung

4. Sem
SWS

ECTS 
Punkte

ECTS 
Punkte

5. Sem
SWS

ECTS 
Punkte

6. Sem
SWSModul/Lehrveranstaltung
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Wirtschaftsinformatik (Pflichtmodul) 
Modul- und Lehr-

POS-Nr. veranstaltungs- Prüfungs- Prüfungs-
nummer Art Modul art dauer

Ü 1 8 12

BW 31.5 VM- e-commerce 4 6 Klausur (70%), 
Übungsaufgaben (30%)

BW 31.8 VM- Web-Programmierung 4 6 Klausur (50%), 
Übungsaufgaben (50%) 30 min

BW 31.4 VM- Software und IT-Management 4 6 Klausur (30%), 
Übungsaufgaben (70%)

Ü 1 8 12
BW 31.1 BM - Integrierte Informationsverarbeitung* 3 4 Klausur 90 min

BW 31.8 VM- Web-Programmierung (Angebot 3semestrig) 4 6 Klausur (50%), 
Übungsaufgaben (50%) 30 min

BW 31.3 VM- Daten-, Informations- und Wissensmanagement 4 6 Klausur (70%), Projekt 
(30%)

BW 31.7 VM- Softwaregestützte Datenanalyse 4 6
Klausur oder 
Forschungsprojekt (65%), 
Übungsaufgaben (35%)

45 min

S 1 4 6

BW 31.6 Seminar Wirtschaftsinformatik 4 6 Klausur (25 %), Hausarbeit 
(50 %), Referat (25 %)

* durch Zusatzleistung als 
6 ECTS an EAH 
anzurechnen

Uniseminar Pflichtleistung, 
darüber hinaus Auswahl 
aus Angeboten der 
WiwiFak (4 aus 6)

Studien- und Prüfungsplan Bachelorstudiengang "Business Information Systems" - Vertiefungsausbildung

 5. Sem 
SWS

ECTS 
Punkte

6. Sem 
SWS

ECTS 
PunkteModul/Lehrveranstaltung

4. Sem 
SWS

ECTS 
Punkte
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Betriebswirtschaftliche Ergänzungsmodule des B-BIS Programms 
Modul- und Lehr-
veranstaltungs- Prüfungs- Prüfungs-

nummer Art Modul art dauer

S 1 6 12

BW11.2 4 6 4 6 Klausur 60 min
BW14.5 VM Wirtschaftsprüfung 4 6 4 6 Klausur
BW15.3 VM Rechnungslegung 4 6 4 6 Klausur 60 min

BW17.2 VM Management Science 5 6 5 6 Klausur (80%), 
Übungsleistungen (20%)

60 min

BW18.1 VM Controlling 4 6 4 6 Klausur 60 min
BW10.1 BM Operations Management 4 6 Klausur 60 min

BW12.3 VM Managerial Finance 4 6
Klausur, evtl. äqu. 
Prüfungsleistungen

BW13.2
VM Organisationen, Verhalten in Organisationen, 
Führung und HRM 4 6

Klausur, evtl. äqu. 
Prüfungsleistungen

BW14.2 VM Steuern 4 6 Klausur

BW16.2 VM Internationales Management 4 6
Klausur, evtl. 
Übungsleistungen

BW30.2     VM Angewandte Statistik 4 6 Klausur 90 min
BW10.2 VM Operations Management 4 6 Klausur 90 min

BW10.5 VM Computergestützte Planung und Optimierung 4 6
Klausur (60%), 
Hausaufgaben (40%), 
Vortrag (20%)

60 min

Modul- und Lehr-
veranstaltungs- Prüfungs- Prüfungs-

nummer Art Modul art dauer

B-GE-AB05 S 1 8 9

B-GE-FW03 8 9 Klausur und/oder 
Projektarbeit 180 min

B-GE-PW03 8 9 Klausur und/oder 
Projektarbeit 180 min

B-GE-RC05 8 9
Klausur und/oder 
Projektarbeit und/oder 
Referat

180 min

B-GE-ST03  8 9 Klausur 180 min

B-GE-WR05 8 9 Klausur und/oder 
Projektarbeit 180 min

B-GE-FW02 Grundlagen Finanzwirtschaft 8 9 Klausur und/oder 
Projektarbeit 180 min

B-GE-FW04 Spezialthemen der Finanzwirtschaft 8 9 Klausur und/oder 
Projektarbeit 180 min

B-GE-PW02 Zentrale Arbeits- und Entscheidungsfelder des 
Personalmanagements 8 9 Klausur und/oder 

Projektarbeit 180 min

B-GE-PW04 Führungs- und Sozialkompetenz 8 9
Klausur und/oder 
Projektarbeit und/oder 
Referat

180 min

B-GE-RC04 8 9
Klausur und/oder 
Projektarbeit und/oder 
Referat

180 min

B-GE-RC06 8 9 Klausur und/oder 
Projektarbeit 180 min

B-GE-ST02 8 9 Klausur 180 min
B-GE-ST04 Steuerliche Gestaltung 8 9 Klausur 180 min

B-GE-WR04 8 9 Klausur und/oder 
Projektarbeit 180 min

B-GE-WR06 8 9
Klausur und/oder 
Projektarbeit und/oder 
Referat

180 min

*Regelstudienplan

Modul/Lehrveranstaltung

Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer

VM Dienstleistungsmanagement

Spezielle Kenntnisse des Wirtschaftsrechts

Grundlagen des Wirtschaftsrechts

Weiterführende Kenntnisse des Wirtschaftsrechts

Controlling

Rechnungslegung des Konzerns

Verfahrens- und Bewertungsrecht

Studien- und Prüfungsplan Bachelorstudiengang "Business Information Systems" - Vertiefungsausbildung

6. Sem 
SWS

 4. Sem 
SWS

ECTS 
Punkte

5. Sem 
SWS

ECTS 
PunkteModul/Lehrveranstaltung

POS-
Nr.

6. Sem 
SWS

POS-
Nr.

Aus der Theorieorientierten Fächergruppe (Angebot Uni) sind Module im Umfang von 18 ECTS zu wählen (nach Regelstudienplan im 4. und 6. Sem.). Zur Erhöhung der Auswahlmöglichkeiten steht es den Studierenden 
frei, auch Ergänzungsmodule der WiwiFak im Wintersemester (5.Sem.) zu belegen.

Aus der Anwendungsorientierten Fächergruppe (Angebot EAH)  sind 9 ECTS zu wählen (nach Regelstudienplan im 5. Sem. (Wintersemester). Zur Erhöhung der Auswahlmöglichkeiten steht es den Studierenden frei, auch 
Ergänzungsmodule des FB BW in den Sommersemestern (4 oder 6. Sem.) zu belegen.

Schnittstellen und Unterstützungsfunktionen des 
Personalmanagements

Rechnungslegung der Unternehmung

ECTS 
Punkte

Theorieorientierte betriebswirtschaftliche Ergänzungsmodule *

ECTS 
Punkte

Anwendungsorientierte betriebswirtschaftliche 
Ergänzungsmodule *

Theorie Finanzwirtschaft

4. Sem 
SWS

ECTS 
Punkte

5. Sem 
SWS

ECTS 
Punkte
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Erste Änderung der 

Prüfungsordnung für den 

Bachelorstudiengang  

„Business Information 

Systems“ 

im Fachbereich Betriebswirtschaft an 

der Ernst-Abbe-Hochschule Jena in  

Kooperation mit der  

Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 

der Friedrich-Schiller-Universität Jena 

 

Gemäß § 3 Abs.1 in Verbindung mit § 34 Abs. 3 des 

Thüringer Hochschulgesetzes (ThürHG) in der Fas-

sung vom 13.09.2016 (GVBl. S. 437), erlässt die 

Ernst-Abbe-Hochschule Jena folgende Änderung 

zur Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang 

„Business Information Systems“. Der Rat des Fach-

bereichs Betriebswirtschaft hat am 13.12.2017 die 

Änderung der Prüfungsordnung beschlossen. Der 

Rektor der Ernst-Abbe-Hochschule Jena hat mit Er-

lass vom 30.01.2018 die Änderung zur Prüfungsord-

nung genehmigt. Die Grundlage für diese erste Än-

derung der Prüfungsordnung ist die Prüfungsord-

nung für den Bachelorstudiengang „Business Infor-

mation Systems“ vom 08.09.2014 (Verkündungs-

blatt der Ernst-Abbe-Hochschule Jena Heft Nr. 41, 

September 2014). 

 

Die Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang 

„Business Information Systems“ wird wie folgt ge-

ändert: 

1. § 4 Abs. 1 wird wie folgt geändert: Der Studien-

gang ist modular aufgebaut (§ 3 Abs. 4). Für den er-

folgreichen Abschluss des Studiums sind 210 ECTS-

Punkte erforderlich, davon durchschnittlich 30 

ECTS-Punkte pro Semester, wobei ein ECTS-Punkt 

30 Stunden entspricht. 

2. Im § 17 Abs. 1 wird das Wort „Nebenhörer“ in 

„Zweithörer“ geändert.  

3. Die Anlage „Studien- und Prüfungsplan“ erhält 

die Fassung gemäß Anlage 1. 

 

 

 

 

 

Die Anlage 1 „Studien- und Prüfungsplan“ ist Teil 

dieser Änderungsordnung.   

Diese erste Änderung tritt am Tag nach ihrer Be-

kanntmachung im Verkündungsblatt der Ernst-

Abbe-Hochschule Jena in Kraft.  

 

 

Jena, den 30.01.2018 

 

 

Prof. Dr. Hans Klaus    

Dekan des Fachbereichs Betriebswirtschaft 

 

     

Prof. Dr. Steffen Teichert 

Rektor der Ernst-Abbe-Hochschule 
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Anlage 1: Studien- und Prüfungsplan

Modul- und Lehr- Prüfungs- Prüfungs-
veranstaltungs- 1. Semester 2. Semester 3. Semester Summe art dauer
nummer Art Module SWS Credits Module SWS Credits Module SWS Credits Credits

B-GE-AB01 Allgemeine Betriebswirtschaftslehre V 1 4 6 6 Klausur 90 min
B-GE-AB01-01 Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 4 6

B-GE-PW01 Personalwirtschaft S 1 4 6 6 Klausur 120 min
B-GE-PW01-01 Personalwirtschaft 4 6

B-GE-FW01 Finanzwirtschaft V 1 4 6 6 Klausur 120 min
B-GE-FW01-01 Finanzwirtschaft 4 6

B-GE-MA01 Marketing S 1 4 6 6 Klausur 90 min
B-GE-MA01-01 Marketing 4 6

B-GE-RC01 Kaufmännische Basiskompetenzen V 1 8 6 6 Klausur 210 min
B-GE-RC01-01 Buchführung 4 3
B-GE-GW02-01 Wirtschaftsenglisch I 4 3

B-GE-RC02 Jahresabschluss V 0,5 4 3 0,5 2 3 6 Klausur 90 min
B-GE-RC02-01 Jahresabschluss 4 3 2 3

B-GE-RC03 Kosten- und Leistungsrechnung V 1 6 6 6 Klausur 90 min
B-GE-RC03-01 Kosten- und Leistungsrechnung 6 6

B-GE-IS01 Grundlagen der Wirtschaftsinformatik S 0,5 4 6 0,5 4 6 12

Uni BW 31.2
Basismodul Einführung in die 
Wirtschaftsinformatik V/Ü 4 6

Teilprüfungen 
oder Klausur 60 min

Uni BW 10.6
Vertiefungsmodul Einführung in die 
Programmierung V 4 6

Teilprüfungen 
oder Klausur 60 min

B-GE-VW01 Grundzüge der Volkswirtschaftslehre V/S 0,5 3 6 0,5 3 3 9 Klausur 120 min
B-GE-VW01-01 VWL I: Einführung in die Mikroökonomie 3 6
B-GE-VW01-02 VWL II: Einführung in die Makroökonomie 3 3

B-GE-WR01 Recht I V/S 0,5 2 3 0,5 2 3 6 Klausur 90 min
B-GE-WR01-01 Recht I: Einführung in das Bürgerliche Recht 2 3 2 3

B-GE-WR02 Recht II 1 4 6 6 Klausur 90 min
B-GE-WR02-01 Recht II: Einführung in das Handelsrecht 1 4 6

B-GE-ST01 Steuern V/S 0,5 2 3 0,5 4 6 9 Klausur 120 min
B-GE-ST01-01 Steuern I: Einkommensteuer 2 3

B-GE-ST01-02
Steuern II: Steuerliche Bilanzierung und 
steuerliches Verfahrensrecht 4 6

B-GE-GW01 Mathematik und Statistik V/Ü 1 6 6 6 Klausur 120 min
B-GE-GW01-01 Mathematik 4 3
B-GE-GW01-02 Statistik 2 3

Wahlmodule
Exkursion
Module, SWS u. Credits gesamt 4,5 26 30 3,5 21 30 5 23 30 90

Legende:
AB  = Allgemeine Betriebswirtschaftslehre RC   = Rechnungswesen/Conrolling
B   = Bachelor S     = Seminar
FW  = Finanzwirtschaft SWS  = Semesterwochenstunden
GE = General ST   = Steuern
GW  = Grundlagenwissenschaften Ü      = Übung
IS = Information Systems V      = Vorlesung
MA  = Marketing VW = Volkswirtschaftslehre
PW = Personalwirtschaft WR = Wirtschaftsrecht

Lehrangebot Uni Jena 

POS -Nr.

Studien- und Prüfungsplan Bachelorstudiengang "Business Information Systems" - Grundausbildung

freiwillige Inanspruchnahme nach Angebot
lehrveranstaltungsbegleitend

Modul/Lehrveranstaltung
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Gesamtübersicht

4. Semester 5. Semester 6. Semester 7. Semester
Art Module SWS Credits Module SWS Credits Module SWS Credits Module SWS Credits

Pflichtmodule
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre S 1 4 9 1 4 6 1 4 6
Volkswirtschaftslehre S 0,5 2 3 0,5 2 3
Recht S 0,5 2 3 0,5 2 3
Wirtschaftsinformatik Ü 2 8 12 2 8 12 1 4 6
Betriebswirtschaftliche Ergänzungsmodule* Ü/S 1 4 6 1 8 9 2 8 12
Wahlmodule
Exkursion
Studienarbeit
Praktikantenseminar B-GE-PM01 1 2 18
Bachelorarbeit (EAH) bzw. Bachelorarbeit 
+ Thesenpapier (FSU) 1 2

12 bzw. 
10+2

Module, SWS u. Credits gesamt 4,5 18 30 4,5 22 30 5 20 30 2 4 30

Lehrangebot Uni Jena 
*Regelstudienplan

in der Regel im Pflichtmodul Wirtschaftsinformatik

in der Regel im Pflichtmodul Wirtschaftsinformatik

in der Regel im Pflichtmodul Wirtschaftsinformatik

Studien- und Prüfungsplan Bachelorstudiengang "Business Information Systems" - Vertiefungsausbildung

freiwillige Inanspruchnahme nach Angebot aus Wirtschaftsinformatik
lehrveranstaltungsbegleitend

Modul/Lehrveranstaltung
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ABWL in der Vertiefung (Pflichtmodul)
Modul- und Lehr-
veranstaltungs-
nummer Art Modul

B-GE-AB02 S 1 4 9 Studienarbeit

Modul- und Lehr-
veranstaltungs-
nummer Art Modul
B-GE-AB04 S 1 4 6 Klausur oder Projektarbeit 120 min

B-GE-AB02-01 2 3
B-GE-AB02-02 2 3
B-GE-AB02-03 2 3
B-GE-AB02-04 2 3
B-GE-AB02-05 2 3
B-GE-AB02-06 2 3
B-GE-AB03-01 2 3
B-GE-AB03-02 2 3
B-GE-AB04-04 2 3
B-GE-AB04-05 2 3
B-GE-AB04-06 Web-Anwendungsentwicklungs-Werkzeuge 2 3

Modul- und Lehr-
veranstaltungs-
nummer Art Modul
B-GE-AB03 S 1 4 6 Klausur oder Projektarbeit 60 min

B-GE-AB03-04 2 3
B-GE-AB03-08 2 3
B-GE-AB03-05 2 3
B-GE-AB03-07 2 3
B-GE-IS-02/01 2 3
B-GE-IS-02/02 2 3
B-GE-AB03-10 2 3
B-GE-AB03-09 2 3
B-GE-AB03-11 2 3
B-GE-AB03-06 2 3
B-GE-AB04-03 2 3
B-GE-AB04-01 2 3
B-GE-AB04-02 2 3
B-GE-AB03-12 2 3
B-GE-AB03-13 2 3
B-GE-AB03-01 2 3

Bitte beachten!
Die obige Zuordnung von Lehrveranstaltungen zu den ABWL-Modulen ist lediglich beispielhaft und nicht abschließend. Der Fachbereichsrat beschließt, welche Veranstaltungen angeboten 
werden und gibt diese rechtzeitig vor Vorlesungsbeginn durch Aushang bekannt.

POS-Nr. 

Prüfungsart
Prüfungs-

dauer

Prüfungsart
Prüfungs-

dauer

Prüfungsart
Prüfungs-

dauer
ECTS 

Punkte
ECTS 

Punkte
5. Sem 
SWS

6. Sem 
SWS

ECTS 
Punkte

POS-Nr.

POS-Nr.

Einführung in LINUX-Betriebs- und Anwendungssysteme

Finanzmanagement

ECTS 
PunkteModul/Lehrveranstaltung

Moderne Kostenrechnungssysteme

Unternehmensplanspiel "General Management"

Wirtschaftsethik
Interkulturelle Wirtschaftskommunikation

Nachhaltige Unternehmensführung
Unternehmensführung in gemeinnützigen Körperschaften
Strategisches Management
Management und Organisation

Unternehmensführung

Kostencontrolling
Innovationsmanagement

"TOPSIM Startup! Dienstleistung"
"TOPSIM Macroeconomics"

Management im Krankenhaus

Business across boarders

Unternehmensgründung

g g
betriebswirtschaftlichen Praxis

Finanzierung und Investition

Projektmanagement und Führungskompetenz

 4. Sem 
SWS

Management betrieblicher Funktionsbereiche

Finanzen
Exportmanagement

Logistik

Funktionscontrolling

Produktions- und Prozessmanagement

Einkaufsmanagement

Studien- und Prüfungsplan Bachelorstudiengang "Business Information Systems" - Vertiefungsausbildung

ECTS 
Punkte

 6. Sem 
SWS

ECTS 
Punkte

ECTS 
Punkte

 6. Sem 
SWS

ECTS 
Punkte

5. Sem 
SWSModul/Lehr-veranstaltung

Betriebswirtschaftliche Methodenlehre 

4. Sem 
SWS

5. Sem 
SWS

 4. Sem 
SWS

ECTS 
PunkteModul/Lehrveranstaltung
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Volkswirtschaftslehre in der Vertiefung (Pflichtmodul)
Modul- und Lehr-
veranstaltungs-
nummer Art Modul

B-GE-VW03 VWL III: Wirtschaftspolitik S 1 2 3 2 3 Klausur und/oder 
Projektarbeit

120 min

B-GE-VW03-01 Grundzüge der Wirtschaftspolitik 2 3

B-GE-VW03-02 Angewandte Wirtschaftspolitik: Allokations- und 
Wettbewerbspolitik 2 3

Prüfungsart
Prüfungs-

dauer
POS-Nr.

Studien- und Prüfungsplan Bachelorstudiengang "Business Information Systems" - Vertiefungsausbildung

ECTS 
Punkte

ECTS 
Punkte

5. Sem 
SWS

ECTS 
Punkte

6. Sem 
SWSModul/Lehrveranstaltung

4. Sem 
SWS
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Recht in der Vertiefung (Pflichtmodul)
Modul- und Lehr-
veranstaltungs-
nummer Art Modul

B-GE-WR03 Recht III S 1 2 3 2 3 Klausur 180 min
B-GE-WR07-01 Wirtschaftsverwaltungsrecht 2 3
B-GE-WR03-01 Gewerblicher Rechtsschutz 2 3

Prüfungs-
art

Prüfungs-
dauer

POS-Nr.

Studien- und Prüfungsplan Bachelorstudiengang "Business Information Systems" - Vertiefungsausbildung

4. Sem
SWS

ECTS 
Punkte

ECTS 
Punkte

5. Sem
SWS

ECTS 
Punkte

6. Sem
SWSModul/Lehrveranstaltung
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Wirtschaftsinformatik (Pflichtmodul) 
Modul- und Lehr-

POS-Nr. veranstaltungs- Prüfungs- Prüfungs-
nummer Art Modul art dauer

Ü 1 8 12

BW 31.5 VM- e-commerce 4 6 Klausur (70%), 
Übungsaufgaben (30%)

BW 31.8 VM- Web-Programmierung 4 6 Klausur (50%), 
Übungsaufgaben (50%) 30 min

BW 31.4 VM- Software und IT-Management 4 6 Klausur (30%), 
Übungsaufgaben (70%)

Ü 1 8 12
BW 31.1 BM - Integrierte Informationsverarbeitung* 3 4 Klausur 90 min

BW 31.8 VM- Web-Programmierung (Angebot 3semestrig) 4 6 Klausur (50%), 
Übungsaufgaben (50%) 30 min

BW 31.3 VM- Daten-, Informations- und Wissensmanagement 4 6 Klausur (70%), Projekt 
(30%)

BW 31.7 VM- Softwaregestützte Datenanalyse 4 6
Klausur oder 
Forschungsprojekt (65%), 
Übungsaufgaben (35%)

45 min

S 1 4 6

BW 31.6 Seminar Wirtschaftsinformatik 4 6 Klausur (25 %), Hausarbeit 
(50 %), Referat (25 %)

* durch Zusatzleistung als 
6 ECTS an EAH 
anzurechnen

Uniseminar Pflichtleistung, 
darüber hinaus Auswahl 
aus Angeboten der 
WiwiFak (4 aus 6)

Studien- und Prüfungsplan Bachelorstudiengang "Business Information Systems" - Vertiefungsausbildung

 5. Sem 
SWS

ECTS 
Punkte

6. Sem 
SWS

ECTS 
PunkteModul/Lehrveranstaltung

4. Sem 
SWS

ECTS 
Punkte
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Betriebswirtschaftliche Ergänzungsmodule des B-BIS Programms 
Modul- und Lehr-
veranstaltungs- Prüfungs- Prüfungs-

nummer Art Modul art dauer

S 1 6 12

BW11.2 4 6 4 6 Klausur 60 min
BW14.5 VM Wirtschaftsprüfung 4 6 4 6 Klausur
BW15.3 VM Rechnungslegung 4 6 4 6 Klausur 60 min

BW17.2 VM Management Science 5 6 5 6 Klausur (80%), 
Übungsleistungen (20%)

60 min

BW18.1 VM Controlling 4 6 4 6 Klausur 60 min
BW10.1 BM Operations Management 4 6 Klausur 60 min

BW12.3 VM Managerial Finance 4 6
Klausur, evtl. äqu. 
Prüfungsleistungen

BW13.2
VM Organisationen, Verhalten in Organisationen, 
Führung und HRM 4 6

Klausur, evtl. äqu. 
Prüfungsleistungen

BW14.2 VM Steuern 4 6 Klausur

BW16.2 VM Internationales Management 4 6
Klausur, evtl. 
Übungsleistungen

BW30.2     VM Angewandte Statistik 4 6 Klausur 90 min
BW10.2 VM Operations Management 4 6 Klausur 90 min

BW10.5 VM Computergestützte Planung und Optimierung 4 6
Klausur (60%), 
Hausaufgaben (40%), 
Vortrag (20%)

60 min

Modul- und Lehr-
veranstaltungs- Prüfungs- Prüfungs-

nummer Art Modul art dauer

B-GE-AB05 S 1 8 9

B-GE-FW03 8 9 Klausur und/oder 
Projektarbeit 180 min

B-GE-PW03 8 9 Klausur und/oder 
Projektarbeit 180 min

B-GE-RC05 8 9
Klausur und/oder 
Projektarbeit und/oder 
Referat

180 min

B-GE-ST03  8 9 Klausur 180 min

B-GE-WR05 8 9 Klausur und/oder 
Projektarbeit 180 min

B-GE-FW02 Grundlagen Finanzwirtschaft 8 9 Klausur und/oder 
Projektarbeit 180 min

B-GE-FW04 Spezialthemen der Finanzwirtschaft 8 9 Klausur und/oder 
Projektarbeit 180 min

B-GE-PW02 Zentrale Arbeits- und Entscheidungsfelder des 
Personalmanagements 8 9 Klausur und/oder 

Projektarbeit 180 min

B-GE-PW04 Führungs- und Sozialkompetenz 8 9
Klausur und/oder 
Projektarbeit und/oder 
Referat

180 min

B-GE-RC04 8 9
Klausur und/oder 
Projektarbeit und/oder 
Referat

180 min

B-GE-RC06 8 9 Klausur und/oder 
Projektarbeit 180 min

B-GE-ST02 8 9 Klausur 180 min
B-GE-ST04 Steuerliche Gestaltung 8 9 Klausur 180 min

B-GE-WR04 8 9 Klausur und/oder 
Projektarbeit 180 min

B-GE-WR06 8 9
Klausur und/oder 
Projektarbeit und/oder 
Referat

180 min

*Regelstudienplan

Modul/Lehrveranstaltung

Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer

VM Dienstleistungsmanagement

Spezielle Kenntnisse des Wirtschaftsrechts

Grundlagen des Wirtschaftsrechts

Weiterführende Kenntnisse des Wirtschaftsrechts

Controlling

Rechnungslegung des Konzerns

Verfahrens- und Bewertungsrecht

Studien- und Prüfungsplan Bachelorstudiengang "Business Information Systems" - Vertiefungsausbildung

6. Sem 
SWS

 4. Sem 
SWS

ECTS 
Punkte

5. Sem 
SWS

ECTS 
PunkteModul/Lehrveranstaltung

POS-
Nr.

6. Sem 
SWS

POS-
Nr.

Aus der Theorieorientierten Fächergruppe (Angebot Uni) sind Module im Umfang von 18 ECTS zu wählen (nach Regelstudienplan im 4. und 6. Sem.). Zur Erhöhung der Auswahlmöglichkeiten steht es den Studierenden 
frei, auch Ergänzungsmodule der WiwiFak im Wintersemester (5.Sem.) zu belegen.

Aus der Anwendungsorientierten Fächergruppe (Angebot EAH)  sind 9 ECTS zu wählen (nach Regelstudienplan im 5. Sem. (Wintersemester). Zur Erhöhung der Auswahlmöglichkeiten steht es den Studierenden frei, auch 
Ergänzungsmodule des FB BW in den Sommersemestern (4 oder 6. Sem.) zu belegen.

Schnittstellen und Unterstützungsfunktionen des 
Personalmanagements

Rechnungslegung der Unternehmung

ECTS 
Punkte

Theorieorientierte betriebswirtschaftliche Ergänzungsmodule *

ECTS 
Punkte

Anwendungsorientierte betriebswirtschaftliche 
Ergänzungsmodule *

Theorie Finanzwirtschaft

4. Sem 
SWS

ECTS 
Punkte

5. Sem 
SWS

ECTS 
Punkte
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Erste Änderungsordnung 

zur Studienordnung des 

Bachelorstudienganges 

„Automatisierungstechnik/ 

Informationstechnik 

International (B.Eng.)“ 

an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena 

 

Gemäß § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 34 Abs. 3 des 

Thüringer Hochschulgesetzes vom 13.09.2016 

(GVBl. S. 437), erlässt die Ernst-Abbe-Hochschule 

Jena folgende erste Änderungsordnung zur Studien-

ordnung für den Studiengang „Automatisierungs-

technik/Informationstechnik International (B.Eng.)“ 

vom 05.02.2014 (VBl. der EAH Jena, Nr. 40 vom 

30.06.2014, S. 133). Der Rat des Fachbereiches 

Elektrotechnik und Informationstechnik hat am 

19.07.2017 die erste Änderungsordnung zur Studi-

enordnung beschlossen. Der Rektor der Ernst-Abbe-

Hochschule Jena hat mit Erlass vom 09.02.2018 die 

erste Änderung der Studienordnung genehmigt.  

 

1. In § 6 der Studienordnung wird der Absatz 2 er-

satzlos gestrichen. 

2. Diese Änderung der Studienordnung für den Ba-

chelorstudiengang „Automatisierungstechnik/Infor-

mationstechnik International“ gilt für alle Studieren-

den, die ab dem Wintersemester 2016/2017 immat-

rikuliert worden sind und tritt am Tag nach ihrer Be-

kanntmachung im Verkündungsblatt der Ernst-

Abbe-Hochschule Jena in Kraft. 

 

 

Jena, 08.02.2018 

 

 

Prof. Dr.-Ing. Oliver Jack  

Dekan des Fachbereiches Elektrotechnik und  

Informationstechnik 

 

 

Jena, 09.02.2018 

 

 

Prof. Dr. rer. nat. Steffen Teichert  

Rektor der Ernst-Abbe-Hochschule Jena 
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Zweite Änderungsordnung 

zur Prüfungsordnung des 

Bachelorstudienganges 

„Automatisierungstechnik/ 

Informationstechnik 

 International (B.Eng.)“ 

an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena

Gemäß § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 34 Abs. 3 des 

Thüringer Hochschulgesetzes vom 13.09.2016 

(GVBl. S. 437), erlässt die Ernst-Abbe-Hochschule 

Jena folgende zweite Änderungsordnung zur Prü-

fungsordnung für den Studiengang „Automatisie-

rungstechnik/Informationstechnik International 

(B.Eng.)“ vom 05.02.2014 (VBl. der EAH Jena, 

Nr. 40 vom 30.06.2014, S. 145), zuletzt geändert 

durch die erste Änderungsordnung zur Prüfungsord-

nung vom 17.02.2015 (VBl. der EAH Jena, Nr. 44 

vom 10.03.2015, S. 5). Der Rat des Fachbereiches 

Elektrotechnik und Informationstechnik hat am 

19.07.2017 die zweite Änderungsordnung beschlos-

sen. Der Rektor der Ernst-Abbe-Hochschule Jena hat 

mit Erlass vom 09.02.2018 die zweite Änderung der 

Prüfungsordnung genehmigt.  

1. § 23 Absatz 5 a der Prüfungsordnung wird wie 

folgt neu gefasst: 

„ein Nachweis über das erfolgreiche Bestehen des 

Industriepraktikums,“ 

2. Die Änderung der Prüfungsordnung für den Ba-

chelorstudiengang „Automatisierungstechnik/Infor-

mationstechnik International“ gilt für alle Studieren-

den, die ab dem Wintersemester 2016/2017 immat-

rikuliert worden sind und tritt Tag nach ihrer Be-

kanntmachung im Verkündungsblatt der Ernst-

Abbe-Hochschule Jena in Kraft. 

Jena, 08.02.2018 

Prof. Dr.-Ing. Oliver Jack  

Dekan des Fachbereiches Elektrotechnik und 

Informationstechnik 

Jena, 09.02.2018 

Prof. Dr. rer. nat. Steffen Teichert  

Rektor der Ernst-Abbe-Hochschule Jena 
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Erste Änderungsordnung 

zur Studienordnung des 

Bachelorstudienganges 

„Elektrotechnik/ 

Informationstechnik 

(B.Eng.)“ 

an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena 

 

Gemäß § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 34 Abs. 3 des 

Thüringer Hochschulgesetzes vom 13.09.2016 

(GVBl. S. 437), erlässt die Ernst-Abbe-Hochschule 

Jena folgende erste Änderungsordnung zur Studien-

ordnung für den Studiengang „Elektrotechnik/Infor-

mationstechnik (B.Eng.)“ vom 13.07.2015 (VBl. der 

EAH Jena, Nr. 47 vom 15.09.2015, S. 13). Der Rat 

des Fachbereiches Elektrotechnik und Informations-

technik hat am 19.07.2017 die erste Änderungsord-

nung zur Studienordnung beschlossen. Der Rektor 

der Ernst-Abbe-Hochschule Jena hat mit Erlass vom 

09.02.2018 die erste Änderung der Studienordnung 

genehmigt. 

 

1. In § 6 der Studienordnung wird der Absatz 2 er-

satzlos gestrichen. 

2. Diese Änderung der Studienordnung für den Ba-

chelorstudiengang „Elektrotechnik/Informations-

technik“ gilt für alle Studierenden, die ab dem Win-

tersemester 2016/2017 immatrikuliert worden sind 

und tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Ver-

kündungsblatt der Ernst-Abbe-Hochschule Jena in 

Kraft. 

 

 

Jena, 08.02.2018 

 

 

Prof. Dr.-Ing. Oliver Jack  

Dekan des Fachbereiches Elektrotechnik und  

Informationstechnik 

 

 

Jena, 09.02.2018 

 

 

Prof. Dr. rer. nat. Steffen Teichert  

Rektor der Ernst-Abbe-Hochschule Jena 
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Zweite Änderungsordnung 

zur Prüfungsordnung des 

Bachelorstudienganges 

„Elektrotechnik/ 

Informationstechnik 

(B.Eng.)“ 

an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena

Gemäß § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 34 Abs. 3 des 

Thüringer Hochschulgesetzes vom 13.09.2016 

(GVBl. S. 437), erlässt die Ernst-Abbe-Hochschule 

Jena folgende zweite Änderungsordnung zur Prü-

fungsordnung für den Studiengang „Elektrotech-

nik/Informationstechnik (B.Eng.)“ vom 13.07.2015 

(VBl. der EAH Jena, Nr. 47 vom 15.09.2015, S. 31), 

zuletzt geändert durch die erste Änderungsordnung 

zur Prüfungsordnung vom 12.05.2016 (VBl. der 

EAH Jena, Nr. 50 vom 30.06.2016, S. 7). Der Rat 

des Fachbereiches Elektrotechnik und Informations-

technik hat am 19.07.2017 die zweite Änderungsord-

nung beschlossen. Der Rektor der Ernst-Abbe-Hoch-

schule Jena hat mit Erlass vom 09.02.2018 die 

zweite Änderung der Prüfungsordnung genehmigt. 

1. § 23 Absatz 5 a der Prüfungsordnung wird wie 

folgt neu gefasst: 

„ein Nachweis über das erfolgreiche Bestehen des 

Industriepraktikums,“ 

2. Die Änderung der Prüfungsordnung für den Ba-

chelorstudiengang „Elektrotechnik/Informations-

technik“ gilt für alle Studierenden, die ab dem Win-

tersemester 2016/2017 immatrikuliert worden sind 

und tritt Tag nach ihrer Bekanntmachung im Ver-

kündungsblatt der Ernst-Abbe-Hochschule Jena in 

Kraft. 

Jena, 08.02.2018 

Prof. Dr.-Ing. Oliver Jack  

Dekan des Fachbereiches Elektrotechnik und 

Informationstechnik 

Jena, 09.02.2018 

Prof. Dr. rer. nat. Steffen Teichert  

Rektor der Ernst-Abbe-Hochschule Jena 
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Dritte Änderungsordnung 

zur Studienordnung des 

Masterstudienganges 

„Raumfahrtelektronik 

(M.Eng.)“ 

an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena

Gemäß § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 34 Abs. 3 des 

Thüringer Hochschulgesetzes vom 13.09.2016 

(GVBl. S. 437), erlässt die Ernst-Abbe-Hochschule 

Jena folgende dritte Änderungsordnung zur Studien-

ordnung für den Studiengang „Raumfahrtelektronik 

(M.Eng.)“ vom 05.02.2014 (VBl. der EAH Jena, 

Nr. 40 vom 30.06.2014, S. 280), zuletzt geändert 

durch die zweite Änderungsordnung vom 

12.05.2016 (VBl. der EAH Jena, Nr. 50 vom 

30.06.2016, S. 25). Der Rat des Fachbereiches Elekt-

rotechnik und Informationstechnik hat am 

19.07.2017 die dritte Änderungsordnung beschlos-

sen. Der Rektor der Ernst-Abbe-Hochschule Jena hat 

mit Erlass vom 09.02.2018 die dritte Änderung der 

Studienordnung genehmigt. 

1. In der Anlage 1 der Studienordnung wird im Mo-

dul „Raumfahrtsysteme“ die Prüfungsform von 

„APL“ zu „mdl. PL.“ geändert. In der Legende zu 

den Abkürzungen wird „mdl. P. = mündliche Prü-

fung“ hinzugefügt. 

2. Die Änderung der Studienordnung für den Mas-

terstudiengang „Raumfahrtelektronik gilt für alle 

Studierenden, die ab dem Sommersemester 2018 im-

matrikuliert werden und tritt am Tag nach ihrer Be-

kanntmachung im Verkündungsblatt der Ernst-

Abbe-Hochschule Jena in Kraft. 

Jena, 08.02.2018 

Prof. Dr.-Ing. Oliver Jack  

Dekan des Fachbereiches Elektrotechnik und 

Informationstechnik 

Jena, 09.02.2018 

Prof. Dr. rer. nat. Steffen Teichert  

Rektor der Ernst-Abbe-Hochschule Jena 
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Vierte Änderungsordnung 

zur Prüfungsordnung des 

Masterstudienganges 

„Raumfahrtelektronik 

(M.Eng.)“ 

an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena 

 

Gemäß § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 34 Abs. 3 des 

Thüringer Hochschulgesetzes vom 13.09.2016 

(GVBl. S. 437), erlässt die Ernst-Abbe-Hochschule 

Jena folgende vierte Änderungsordnung zur Prü-

fungsordnung für den Studiengang „Raumfahrtelek-

tronik (M.Eng.)“ vom 05.02.2014 (VBl. der EAH 

Jena, Nr. 40 vom 30.06.2014, S. 285), zuletzt geän-

dert durch die dritte Änderungsordnung vom 

13.06.2016 (VBl. der EAH Jena, Nr. 50 vom 

30.06.2016, S. 27). Der Rat des Fachbereiches Elekt-

rotechnik und Informationstechnik hat am 

19.07.2017 die vierte Änderungsordnung beschlos-

sen. Der Rektor der Ernst-Abbe-Hochschule Jena hat 

mit Erlass vom 09.02.2018 die vierte Änderung der 

Prüfungsordnung genehmigt. 

 

1. In Anlage 6 der Prüfungsordnung wird im Modul 

„Raumfahrtsysteme“ die Prüfungsleistung „APL“ 

durch die Prüfungsleistung „mdl. PL“ (mündliche 

Prüfung) ersetzt. 

2. Diese Änderung der Prüfungsordnung für den 

Masterstudiengang „Raumfahrtelektronik“ gilt für 

alle Studierenden, die ab dem Sommersemester 2018 

immatrikuliert werden und tritt am Tag nach ihrer 

Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Ernst-

Abbe-Hochschule Jena in Kraft. 

 

 

Jena, 08.02.2018 

 

 

Prof. Dr.-Ing. Oliver Jack  

Dekan des Fachbereiches Elektrotechnik und  

Informationstechnik 

 

Jena, 09.02.2018 

 

 

Prof. Dr. rer. nat. Steffen Teichert  

Rektor der Ernst-Abbe-Hochschule Jena 
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